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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Bielefeld verfolgt mit der vorliegenden 230. Änderung des Flächennutzungsplans 

das Ziel, der Windenergie substanziell mehr Raum zu schaffen und die Standortwahl im 

Stadtgebiet aktiv zu steuern.  

 

Abb. 1 Vorläufige, im Rahmen der Potenzialflächenanlyse ermittelte Flächenkulisse  

Im Rahmen einer Windpotenzialflächenanalyse, die im Jahr 2013 für das gesamte Stadt-

gebiet von Bielefeld erfolgte, wurden zur räumlichen Eingrenzung möglicher geeigneter 

Flächen – in Abstimmung mit der Verwaltung – diverse Kriterien (Tabuflächen, Abstände 

etc.) als erste Grundlage für diese Untersuchung festgelegt. Die auf dieser Grundlage zu-

nächst ermittelten Flächen und deren Umfeld wurden hinsichtlich der Belange des Arten-

schutzes näher untersucht. 
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Der vorliegende Artenschutzbeitrag (ASB) dient der Berücksichtigung der artenschutzrecht-

lichen Vorschriften der EU, des Bundes und des Landes NRW. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung betrachtet hierbei die Flächen, die im vorliegenden Ent-

wurf der Flächennutzungsplanänderung dargestellt sind. Sie baut auf den vorangegangen 

Unterlagen im Rahmen Potenzialanalyse und den in diesem Zusammenhang durch die AG 

BiotopKartierung 2014 durchgeführten avifaunistischen Untersuchungen auf. Die faunisti-

sche Erfassung der windsensiblen Vogel- und Fledermausarten erfolgte im Frühjahr/ 

Sommer 2013. 

Nach Erstellung der Entwurfsfassung der 230. Änderung des Flächennutzungsplanes (ent-

sprechend der Beschlussvorlage 1197/2014-2020) ergaben sich Erkenntnisse aus der ak-

tuellen Brutperiode 2015 zum Vorkommen windsensibler Tierarten im Bereich der potenzi-

ellen Flächenkulisse für die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet Bielefeld. 

In Ziff. 3.3 werden die verwendeten Quellen herausgestellt. 

Eine konkrete Überprüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfolgt auf der 

Planungsebene des Flächennutzungsplanes nicht. Sie ist der weiteren Konkretisierung der 

Planung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten. Sofern sich 

bereits auf der Grundlage der vorliegenden Daten und faunistischen Untersuchungen be-

lastbare Anhaltspunkte für das mögliche Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände ergeben, werden in dem Artenschutzbeitrag zur FNP-Änderung entsprechende 

Hinweise gegeben. 

2. Grundlagen 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) bei der Genehmigung 

von Vorhaben ergibt sich aus den Artenschutzbestimmungen des Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG). Mit den Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5, 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG sind 

die entsprechenden Vorgaben der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, Art. 12, 13 und 

16 FFH-RL) und der Vogelschutzrichtlinie (V-RL, Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationales Recht 

umgesetzt worden. 

2.1 Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

Zu den Verbotstatbeständen des § 44 zählen u. a. die Zugriffsverbote nach Abs. 1, wie sie 

nachfolgend zitiert werden: 

„(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Zugriffsverbote). 

Da das geplante Vorhaben der Eingriffsregelung unterliegt, sind die entsprechend gelten-

den Vorschriften des § 44 Abs. 5 BNatSchG anzuwenden. Danach liegt für nach § 15 zu-

lässige Eingriffe generell kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbo-

te vor, sofern dadurch eine Betroffenheit von „nur“ besonders geschützten Arten bewirkt 

wird. Sind dagegen Arten gemäß Anhang IV FFH-RL, europäische Vogelarten oder solche 

Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt 

nur dann kein Verstoß gegen die Verbote des Abs. 1 Nr. 3 bzw. des Abs. 1 Nr. 1 und im 

Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen vor, soweit die ökologi-

sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Zu den Zugriffsverboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zählt auch das Störungsverbot 

(Nr. 2). Demnach ist es unzulässig, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und 

der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG können – soweit erforderlich – auch vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Mithilfe dieser sog. CEF-Maßnahmen (continuous 

ecological functionality-measures) kann gewährleistet werden, dass trotz Beschädigung 

oder Zerstörung die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang ununterbrochen und in vollem Umfang weiterhin erfüllt wird. 

2.2 Ausnahme und Befreiung 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können zuständige Behörden von den Verboten des 

§ 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen 

1. „zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden,  

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  
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4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günsti-

gen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.“ 

Voraussetzungen für solch eine Ausnahme sind jedoch, dass keine zumutbaren Alternati-

ven gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht ver-

schlechtert, soweit nicht Art. 16 (1) FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält. 

Art. 16 (3) FFH-RL und Art. 9 (2) VRL sind zu beachten. 

Wenn die Durchführung der Vorschrift zu einer unzumutbaren Belastung führen würde, 

kann eine Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verboten des § 44 beantragt werden. 

Diese Regelung bezieht sich jedoch auf seltene Einzelfälle. 

2.3 Ermittlung der planungsrelevanten Arten 

Für die Berücksichtigung des Artenschutzes sind bei Planungs- und Zulassungsverfahren 

die allgemeinen Vorgaben des § 44 BNatSchG ausschlaggebend. Danach ist das Arten-

schutzregime auf folgende Arten beschränkt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG): 

 Arten gemäß Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

Bei den im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten handelt es sich um seltene 

und schützenswerte Arten, die unter einem besonderen Rechtsschutz der EU stehen. 

Der besondere Artenschutz gilt hier auch außerhalb von FFH-Gebieten. Gemäß 

§ 7 BNatSchG Abs. 2 (14) zählen sie zu den streng geschützten Arten. 

 Europäische Vogelarten 

Zu den europäischen Vogelarten zählen nach der VS-RL alle in Europa heimischen, wild 

lebenden Vogelarten. Grundsätzlich sind alle europäischen Vogelarten besonders ge-

schützt, einige aufgrund der BArtSchV oder der EG-ArtSchV auch streng geschützt 

(z. B. alle Greifvögel und Eulen). 

 Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind  

(eine entsprechende Rechtsverordnung liegt derzeit nicht vor). 

Da sich jedoch auch für diese Schutzkategorien nach wie vor grundlegende Probleme für 

die Planungspraxis ergeben (in Bezug auf Vögel beinhalten diese z. B. auch zahlreiche 

„Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink, Kohlmeise), hat das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW (LANUV) für das Land Nordrhein-Westfalen eine natur-

schutzfachlich begründete Auswahl aus den dargestellten streng geschützten Arten und 

europäischen Vogelarten getroffen, die bei einer Artenschutzprüfung im Sinne einer „Art-

für-Art-Betrachtung“ einzeln zu bearbeiten sind (MUNLV, 2008). Diese Arten werden in 

Nordrhein-Westfalen „planungsrelevante Arten“ genannt. Sie setzen sich zusammen aus: 

 Arten, die seit dem Jahr 1990 mit rezenten, bodenständigen Vorkommen in Nordrhein-

Westfalen vertreten sind. Im Fall von Durchzüglern oder Wintergästen kommen nur sol-
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che Arten in Frage, die in NRW regelmäßig auftreten. Arten, die aktuell als verschollen 

oder ausgestorben gelten oder nur sporadisch als Zuwanderer oder Irrgäste vorkom-

men, werden ausgeschlossen (MUNLV, 2008). 

 Europäische Vogelarten, für die besondere VS-Gebiete auszuweisen sind. Hierzu zäh-

len alle Arten, die in Anhang I der VS-RL aufgeführt sind (z. B. vom Aussterben bedroh-

te oder gegenüber Lebensraumveränderungen empfindliche Arten) sowie Zugvogelarten 

nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL. Neben diesen Arten sollten ebenso alle streng geschützten 

Vogelarten bei der Artenschutzprüfung berücksichtigt werden. Unter den restlichen Vo-

gelarten wurden alle Arten als planungsrelevant eingestuft, die in der Roten Liste der 

gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen einer der Gefährdungskatego-

rien 1, R, 2, 3 oder I zugeordnet wurden sowie alle Koloniebrüter. Für alle der genann-

ten Arten gilt analog zu den streng geschützten Arten, dass es sich um rezente, boden-

ständige Vorkommen beziehungsweise um regelmäßige Durchzügler oder Wintergäste 

handeln muss. Ausgeschlossen wurden daher ausgestorbene oder verschollene Arten 

sowie sporadische Zuwanderer oder Irrgäste.  

Alle besonders geschützten, aber vom LANUV NRW nicht als planungsrelevant eingestuf-

ten Vogelarten befinden sich in Nordrhein-Westfalen derzeit in einem guten Erhaltungszu-

stand. Diese sog. „Allerweltsarten“ sind bei herkömmlichen Planungsverfahren im Regelfall 

nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht. Ebenso ist bei ihnen grund-

sätzlich keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätte zu erwarten. 

Sollte im Ausnahmefall dennoch eine dieser Arten zwar nicht landesweit – aber gemäß der 

Roten Liste im entsprechenden Naturraum – bedroht sein oder sollte eine bedeutende lo-

kale Population von einer Planung betroffen sein, wäre die Behandlung dieser Art im Pla-

nungsverfahren einzelfallbezogen abzustimmen (MUNLV, 2008). 

2.4 WEA-empfindliche Arten 

Aufgrund der unter Ziff. 3.2 aufgeführten Wirkfaktoren bzw. der speziellen betriebsbedingten 

Auswirkungen von Windenergieanlagen (WEA) zeigen besonders flugfähige Tierarten wie 

Vögel und Fledermäuse eine hohe Betroffenheit gegenüber Windenergieanlagen. Jedoch 

sind nicht alle Vogel- und Fledermausarten gleichermaßen hiervon gefährdet. Überdurch-

schnittlich gefährdete Arten werden in der Praxis als Windenergie-empfindliche (kurz WEA-

empfindliche) Arten bezeichnet 

Der Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmi-

gung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV & LANUV, 2013) (im Fol-

genden Leitfaden „WEA und Artenschutz“ genannt) filtert aus den planungsrelevanten Arten 

(vgl. Ziff. 2.3) diejenigen Arten aus, die als empfindlich gegenüber Windenergieanlagen 

(WEA) gelten. Bei allen Vogelarten, die in der Aufzählung nicht genannt werden (z.B. Mäu-

sebussard, Turmfalke, Schleiereule), ist gemäß dem genannten Leitfaden „WEA und Arten-

schutz“ im Sinne einer Regelfallvermutung davon auszugehen, dass die artenschutzrechtli-
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chen Zugriffsverbote in Folge der betriebsbedingten Auswirkungen von WEA grundsätzlich 

nicht ausgelöst werden. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung zur 230. FNP-Änderung der Stadt Bielefeld beschränkt 

sich daher auf die im Leitfaden „WEA und Artenschutz“ als WEA-empfindlich eingestuften 

Arten. 

Zudem kann es durch die direkte Flächeninanspruchnahme zu Lebensraumverlusten ein-

zelner Arten am WEA-Standort kommen (Reichenbach & Handke, 2006). Im Zuge der Bau-

feldfreimachung ist auch die Tötung einzelner planungsrelevanter nicht windkraftsensibler 

Arten nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Diese Auswirkungen sind jedoch vorhabenspe-

zifisch und können auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht beurteilt werden. Die 

abschließende Beurteilung ist daher im konkreten Zulassungsverfahren nachzuholen. 

2.5 Prüfverfahren 

Das Prüfverfahren folgt den in Nordrhein-Westfalen eingeführten Vorschriften, Empfehlun-

gen und Leitfäden. Hierbei zu nennen sind: 

 Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 

FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie zum Artenschutz bei Planungs- oder Zu-

lassungsverfahren (VV-Artenschutz) (MKULNV NRW, 2010),  

 Gemeinsame Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ (MWEBWV & MKULNV, 2010) sowie dem 

 Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmi-

gung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV & LANUV, 2013). 

Im Anwendungsbereich von § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) für WEA-

Konzentrationszonen erfüllt der Flächennutzungsplan eine dem Bebauungsplan vergleich-

bare Funktion. Der Flächennutzungsplan muss der Privilegierungsentscheidung des Ge-

setzgebers Rechnung tragen und für die Windenergienutzung in substanzieller Weise 

Raum schaffen (vgl. zuletzt OVG Münster, Urteil vom 20.11.2012, 8 A 252/10). Bei der 

Änderung oder Aufstellung eines Flächennutzungsplans zur Ausweisung von Konzentrati-

onszonen für die Windenergie ist eine ASP durchzuführen (vgl. Handlungsempfehlung Ar-

tenschutz/Bauen, Nr. 3.1). Anderenfalls könnte der FNP aufgrund eines rechtlichen Hin-

dernisses nicht vollzugsfähig sein (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.06.2013, 4 C 1.12). 

Aus der aktuellen Rechtslage folgt, dass eine Prüfung der Verbotstatbestände im Sinne 

des § 44 BNatSchG stets einzelfallbezogen erfolgen muss und insoweit zu Recht schwer-

punktmäßig auf der Anlagengenehmigungsebene durchzuführen ist.  

Auf FNP-Ebene stehen z. B. die konkreten Standorte der Anlagen noch nicht fest, sodass 

nur eine überschlägige Einschätzung möglich ist. Allerdings können in diesem Verfahrens-
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stand die Realisierung der Verbotstatbestände ggf. durch mögliche vorgezogene Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) abgewendet werden1. Ebenso 

ist es aber auch möglich, dass sich Bereiche im Stadtgebiet aus artenschutzrechtlicher 

Sicht für die Ausweisung als Windvorrangzone im FNP nicht eignen bzw. mit einem hohen 

artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial belegt sind. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt daher in drei Stufen: 

Stufe I: Vorprüfung 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen 

Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu können, sind 

verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund 

des Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 

einzubeziehen. Lassen sich dabei gewisse Unsicherheiten aufgrund von Erkenntnislücken 

nicht ausschließen, wird der ungünstigste Fall angenommen („worst-case-Betrachtung“). 

Nur wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffende Art eine ver-

tiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich.  

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und 

ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, bei welchen Arten trotz 

dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird.  

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe, 

Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine Ausnahme von den 

Verboten zugelassen werden kann. 

Nach dem aktuellen Leitfaden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) soll bei 

Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen die ASP (Stufe I-III), soweit auf dieser 

Planungsebene bereits ersichtlich, abgearbeitet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

die konkreten Anlagenstandorte und -typen bereits bekannt sind. Durch Anlagenstandort, -

anzahl und -typ können sich spezifische bau-, anlage- oder auch betriebsbedingte Auswir-

kungen ergeben. 

Da diese Details im vorliegenden Fall noch nicht bekannt sind, ist eine vollständige Bear-

beitung der ASP auf FNP-Ebene nicht möglich. Daher ist es notwendig, dass die abschlie-

ßende Bewältigung der artenschutzrechtlichen Sachverhalte auf nachgelagerter Ebene im 

                                                   
1  vgl. hierzu „Das Spannungsfeld zwischen Windkraft und Artenschutz auf der Flächennutzungsplanungsebene“ 

(Schifferdecker, 2014) 
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgt. Die genaue Konzeption von 

gegebenenfalls erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltszenarien) oder 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen muss im Genehmigungsverfahren nachgeholt wer-

den. Ebenso können Betroffenheiten von nicht als windenergie-empfindlich geltenden Arten 

hervorgerufen werden, beispielsweise durch die Beeinträchtigung von Gehölzbeständen 

oder Kleingewässern im Zuge der Erschließungsmaßnahmen. 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sind insbesondere artenschutzrechtliche Kon-

flikte mit den sog. „verfahrenskritischen Arten“ herauszuarbeiten. Verfahrenskritisch bedeu-

tet in diesem Zusammenhang, dass in einem späteren Zulassungsverfahren möglicher-

weise keine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt werden kann. Hierbei ist aller-

dings auch zu berücksichtigen, dass in den späteren Planungs- und Zulassungsverfahren 

eine Ausnahme aufgrund geeigneter Vermeidungsmaßnahmen ggf. nicht erforderlich sein 

wird (z. B. durch Optimierung der Flächenzuschnitte im Plangebiet oder Umsetzung vorge-

zogener Ausgleichsmaßnahmen) (MWEBWV & MKULNV, 2010). 

Der vorliegende Artenschutzbeitrag umfasst die Stufe I, mit der geklärt wird, bei welchen 

Arten artenschutzrechtliche Konflikte nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können. 

Dort, wo es die Datenlage und die derzeit erkennbaren Auswirkungen (trotz fehlender 

Kenntnisse über konkrete Anlagenstandorte) zulassen, wird mit der Stufe II begonnen. 

Erkennbar ist dies bereits bei den Fledermäusen, den Greifvogelarten sowie den Boden-

brütern wie Kiebitz, Großer Brachvogel und Feldlerche. Auf Konflikte mit verfahrenskriti-

schen Arten in oben genanntem Sinne wird hingewiesen. Eine zur Ermittlung der Geneh-

migungsvoraussetzungen „vollständige“ ASP bleibt dem späteren immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahren vorbehalten.  

Das Stadtgebiet von Bielefeld liegt teilweise im Bereich von Schwerpunktvorkommen (SPVK) 

von landesweiter Bedeutung der Art Uhu (Stand: 01.02.2013). Der Leitfaden „WEA und Ar-

tenschutz“ schreibt damit die Durchführung der ASP Stufen I und II für diese Arten vor (vgl. 

MKULNV & LANUV, 2013). 

2.6 Nicht planungsrelevante Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Aufgrund des USchadG (Umweltschadensgesetz) können auf den für einen Umweltschaden 

Verantwortlichen bestimmte Informations-, Gefahrenabwehr- und Sanierungspflichten zu-

kommen. Die Regelungen betreffen Schäden von FFH-Arten der Anhänge II und IV FFH-RL, 

von Vogelarten des Anhangs I und nach Art. 4 Abs. 2 V-RL sowie FFH-Lebensräume des 

Anhangs I FFH-RL. Eine Schädigung liegt nicht vor, wenn die nachteiligen Auswirkungen 

zuvor ermittelt und von den zuständigen Behörden genehmigt wurden bzw. zulässig sind.  

Zum Zwecke der Haftungsfreistellung werden, soweit in dem frühen Planungsstadium mög-

lich, in dem vorliegenden Artenschutzbeitrag – über den Anwendungsbereich der arten-
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schutzrechtlichen Vorschriften hinaus – Aussagen zu den Arten und Lebensräumen im 

Zusammenhang mit dem USchadG getroffen (vgl. 3.4.7). 

3. Vorprüfung: Artenspektrum und Wirkfaktoren (Stufe I) 

3.1 Plan- und Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Flächenkulisse des Vorentwurfes der 230. FNP-

Änderung. Darüber hinaus werden bei der Auswahl der Arten und deren Konfliktabschät-

zung Funktionen des Gebietes als Teilhabitat bzw. mögliche Beziehungen zwischen Teil-

habitaten (z. B. Wander-, Flugrouten) berücksichtigt.  

3.2 Wirkfaktoren des Vorhabens und Konfliktrisiko 

3.2.1 Wirkfaktoren 

Bei der Abschätzung der potenziellen Auswirkungen der Planung sind bau-, anlagen- und 

betriebsbedingte Wirkfaktoren zu beachten. Die nachfolgende Auflistung stellt eine Über-

sicht potenzieller Auswirkungen auf die Flora und Fauna bei einer Errichtung von WEA dar. 

Tab. 1 Potenzielle Beeinträchtigungen von Tieren durch Windenergieanlagen 

Vorhabenbestandteil Wirkfaktor 

baubedingt  

Flächeninanspruchnahme temporärer Verlust von Teillebensräumen, 

temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen und 

Lagerplätze, 

Biotopverlust / -degeneration 

baubedingte Stoffeinträge, 

Eingriffe in den Wasserhaushalt / Boden 

Veränderung der Standortbedingungen durch die Baumaßnahmen, 

Veränderung der Standortbedingungen durch Einbringung von Oberflä-

chenbelägen, 

Förderung / Einleitung von Sümpfungswasser 

Visuelle Wirkungen 

Barriere- /Zerschneidungswirkungen 

Störungen 

temporäre Lärmemissionen und Beunruhigungen durch Baumaschinen und 

Menschen, 

Verlärmung und Beunruhigung von relevanten Arten, Minderung der Le-

bensraumeignung benachbarter Flächen, 

Verlust von Teillebensräumen, 

Störungen durch Schall, Erschütterungen und visuelle Störwirkungen auf 

Tierarten und Störungen von Durchzugsgebieten oder Quartieren bzw. 

Brutstätten, 

visuelle Barrierewirkung durch Beunruhigung des Gesamtlebensraums 

anlagebedingt  

Flächeninanspruchnahme 

(Teil-) Versiegelung durch Bebauung 

Versiegelung durch Bauwerksgründung und Kranaufstellfläche (z. T. auch 

baubedingt), 

dauerhafter Verlust von möglichen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Eingriffe in den Wasserhaushalt / Boden Veränderungen des Niederschlagsabflusses im Bereich der (teil-) versiegel-

ten Flächen 
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Vorhabenbestandteil Wirkfaktor 

Barriere- / Zerschneidungswirkungen Verlust bzw. Beeinträchtigungen von Brut-, Rast- oder Nahrungshabitaten, 

Einengung des Lebensraums für relevante Arten, 

Verlärmung und Beunruhigung von relevanten Arten, Minderung der Le-

bensraumeignung benachbarter Flächen 

betriebsbedingt  

visuelle Wirkungen Vergrämung durch drehende Rotorblätter, Schattenwurf, 

visuelle Barrierewirkung durch Beunruhigung des Gesamtlebensraumes, 

Verlagerung des örtlichen Vogelzuges 

akustische Wirkungen Vergrämung durch Lärm, 

Verlärmung und Beunruhigung von relevanten Arten, Minderung der Le-

bensraumeignung benachbarter Flächen 

mechanische Wirkungen Rotor-Kollision mit Verletzung bzw. Tötung 

 

Die aufgeführten baubedingten Wirkfaktoren einer Windenergieanlage lassen sich aufgrund 

ihrer zeitlichen Begrenzung gegenüber den potenziellen anlage- und betriebsbedingten Aus-

wirkungen vernachlässigen. Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren lassen sich darüber 

hinaus in Anlehnung an KIEL (2012) auf vier grundlegende Auswirkungen reduzieren: 

 Kollisionen mit den sich drehenden Rotorblättern, 

 Barrierewirkung im Bereich von Flugkorridoren, 

 Scheuchwirkung durch Lärm oder Silhouetteneffekte  Lebensraumverluste,  

 Lebensraumverlust am WEA-Standort. 

Daher zeigen besonders flugfähige Tierarten wie Vögel und Fledermäuse eine hohe Betrof-

fenheit gegenüber Windenergieanlagen. Wobei sich Scheuchwirkungen von Windenergie-

anlagen fast ausschließlich auf die Avifauna auswirken. In Einzelfällen kann dieser Scheu-

cheffekt auch zu Beeinträchtigungen von anderen Säugetierarten, wie z. B. Wildkatze und 

Luchs führen (LUWG, 2010). 

Neben den vier genannten Wirkfaktoren (s. o.) kann es zudem durch die direkte Flächenin-

anspruchnahme zu Lebensraumverlusten einzelner Arten am WEA-Standort kommen 

(Reichenbach & Handke, 2006). Im Zuge der Baufeldfreimachung ist auch die Tötung ein-

zelner planungsrelevanter nicht windkraftsensibler Arten nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen. Diese Auswirkungen sind jedoch vorhabenspezifisch und können auf der Ebene des 

Flächennutzungsplanes nicht beurteilt werden. Die abschließende Beurteilung ist daher im 

konkreten Zulassungsverfahren nachzuholen. 

Der Artenschutzbeitrag zur 230. FNP-Änderung konzentriert sich insofern auf die im Leitfa-

den „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) als „windenergieempfindlich“ be-

zeichneten Arten. In den folgenden Kapiteln werden windkraftsensible Vogel- und Fleder-

mausarten herausgestellt und das Gefahrenpotenzial gegenüber Windenergieanlagen ein-

geschätzt. 
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3.3 Artenspektrum 

3.3.1 Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Das Fachinformationssystem (FIS) des LANUV „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

(LANUV NRW, 2014) gibt Hinweise auf ein potenzielles Vorkommen von insgesamt 62 

planungsrelevanten Arten für die zutreffenden Messtischblätter (MTB) 3816/4, 3916/2, 

3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3. Der Planungsraum wird biogeografisch im südlichen 

Stadtgebiet der atlantischen Region (ATL) zugeordnet. Das nördliche Stadtgebiet hingegen 

wird der kontinentalen Region (KON) zugeordnet. 

Die gelisteten 62 Arten teilen sich in 4 Artengruppen auf: Säugetiere (14 Fledermausarten), 

Vögel (43 Arten), Amphibien (4 Arten) und Reptilien (1 Art). Eine vollständige Auflistung 

enthält Anlage 1. 

3.3.2 Eigene Untersuchungen 

Als Datengrundlage zur Bewertung der potenziellen Auswirkungen wurden im Auftrag der 

Stadt Bielefeld faunistische Erfassungen durchgeführt (AG BiotopKartierung, 2014). Grund-

lage der Untersuchung war die im Herbst 2012, im Zuge der Potenzialflächenermittlung er-

mittelte vorläufige Flächenkulisse.  

Die Untersuchungen der Avifauna und der Fledermäuse wurden im Jahr 2013 bzw. 2014 

durchgeführt.  
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Abb. 2 Untersuchungsgebiet Fauna (UG Avifauna = orange schraffiert, UG Fledermäuse = rot 
schraffiert) 

Brutvögel 

Im Rahmen der Kartierung der Avifauna wurde jede Potenzialfläche zzgl. eines jeweils 

1.000 m Umfeldes insgesamt sechsmal zur Erfassung tagaktiver windenergieempfindlicher 

Vogelarten und Bodenbrüter des Offenlands begangen (Abb. 2). Um die nachtaktiven Arten 

zu erfassen, fanden zwei weitere Begehungen nachts statt. Die Erfassungen wurden von 

Anfang März 2013 bis Mitte Juli 2013 sowie für den Suchraum E ergänzend im Frühjahr 2014 

durchgeführt. 

Erfasst wurde im Wesentlichen das Vorkommen windenergiesensibler Brutvogelarten. Der 

Untersuchungsraum umfasste hierbei alle zur Ausweisung als Konzentrationszonen mögli-

chen Bereiche. 
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Zudem erfolgte eine Suche nach Horsten vor Laubaustrieb 2013 bzw. im Winter 2013/ 2014 

(Suchraum E) im Bereich der Potenzialflächen zzgl. jeweils eines 1.000 m- Umfeldes in sämt-

lichen Gehölzbeständen. Zum Nachweis von Rotmilan-Horsten wurden auch Laubholz-

Altbestände bis zu einem Abstand von 1,5 km von den Potenzialflächen untersucht. 

Daneben wurden im Sinne einer möglichst breiten Datenbasis auch relevante Erkenntnisse 

aus vorangegangenen Jahren mit berücksichtigt (z. B. in Bezug auf Rotmilanvorkommen 

oder Uhubrutplätzen).  

Tab. 2 In den Untersuchungsgebieten nachgewiesene Vogelarten 

Artname Rote Liste 
Anh. I 

VS-RL 
§§ 

Erhaltungszustand 

in NRW 

Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name D NW 

(KON) (ATL) 

Accipiter gentilis Habicht * V  §§ G G↓ 

Alauda arvensis Feldlerche 3 3S   U↓ U↓ 

Bubo bubo Uhu * VS Anh. I §§ G G 

Buteo buteo Mäusebussard * *  §§ G G 

Ciconia ciconia Weißstorch 3 3S Anh. I §§ U G 

Circus aeruginosus Rohrweihe * 3S Anh. I §§  U 

Falco subbuteo Baumfalke 3 3  §§ U U 

Milvus migrans** Schwarzmilan * R Anh. I §§ U↑ G 

Milvus milvus Rotmilan * 3 Anh. I §§ U S 

Numenius arquata Großer Brachvogel 1 2S    U 

Phalacrocorax carbo** Komoran * *   G G 

Vanellus vanellus Kiebitz 2 3S  §§ S U 

Grus grus Kranich * k.A. Anh. I §§ G G 

Rote Liste Nordrhein-Westfalen (Sudmann, et al., 2008), Rote List Deutschland (Südbeck, Bauer, Boschert, 

Boye, & Knief, 2007) 

1 vom Aussterben bedroht 2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet D Daten unzureichend 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status 

 unbekannt 

V Arten der Vorwarnliste 

D Daten defizitär R extrem selten 

* ungefährdet S dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder 

 nicht mehr gefährdet (als Zusatz zu V, 3, 2,1 

 oder R) 

Anh. I VS-RL: Art ist im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt 

§§ streng geschützte Art gemäß § 54, Abs. 2 BNatSchG (da die Rechtsverordnung gemäß § 54, Abs. 2 

noch nicht vorliegt, wird hier hilfsweise die Bundesartenschutzverordnung verwendet) 

Erhaltungszustand:   

KON Kontinentale Region ATL Atlantische Region 

G günstig U unzureichend 

S schlecht  

↓ sich verschlechternd ↑ sich verbessernd 

** Art wird in den Messtischblättern 3816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 nicht aufgelistet. 
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Für die ausführlichen Ergebnisse wird auf den Bericht verwiesen (AG BiotopKartierung, 

2014). 

Fledermäuse 

Zur Erfassung der Fledermäuse wurde eine Kombination verschiedener nicht-invasiver Me-

thoden angewandt. Der Untersuchungsumfang und die Untersuchungstiefe entsprechen den 

Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Bielefeld.  

Während vier Begehungen zwischen Juni bis Oktober 2013 wurden Fledermäuse durch Ult-

raschalldetektor-Einsatz und Sichtbeobachtung untersucht. Um Fledermausaktivitäten über 

einen längeren Zeitraum (jeweils die gesamte Nacht) erfassen zu können, wurden zudem 

insgesamt 162 Horchboxen eingesetzt (AG BiotopKartierung, 2014). 

Tab. 3 Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausarten des Anhangs IV FFH-RL 

Artname Rote Liste 
Erhaltungszustand 

in NRW 

Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name D NW 

(KON) (ATL) 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus G 2 G↓ G↓ 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 2 S↑ S↑ 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus V 2 U U 

Myotis dasycneme Teichfledermaus D G G G 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus * G G G 

Myotis myotis Großes Mausohr V 2 U U 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus G 2 G G 

Myotis nattereri Fransenfledermaus * * G G 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler D V U U 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler V V/ R G G 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus * */ R G G 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus * * G G 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus D D – – 

Plecotus auritus/ Braunes Langohr/ V/ G/ G/ G/ 

Plecotus austriacus Graues Langohr 2 1 S S 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus D R G G 

Rote Liste Nordrhein-Westfalen (Meining, Vierhaus, Trappmann, & Hutterer, 2010), Rote List Deutschland 

(Südbeck, Bauer, Boschert, Boye, & Knief, 2007) 

1 vom Aussterben bedroht 2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet D Daten unzureichend 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status 

 unbekannt 

V Arten der Vorwarnliste 

D Daten defizitär R extrem selten 

* ungefährdet S dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder nicht 

 mehr gefährdet (als Zusatz zu V, 3, 2,1  oder R) 
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Erhaltungszustand:   

KON Kontinentale Region ATL Atlantische Region 

G günstig U unzureichend 

S schlecht  

↓ sich verschlechternd ↑ sich verbessernd 

 

Durch die überschlägige Erfassung der Fledermausfauna konnten alle 14 Fledermausarten, 

die auf den Messtischblättern (MTB) 3816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 

(LANUV NRW, 2014) gelistet werden, auch bestätigt werden. Darüber hinaus konnte das 

Vorkommen der Mückenfledermaus nachgewiesen werden (AG BiotopKartierung, 2014). 

Im Rahmen der Begehungen wurde die Zwergfledermaus am häufigsten nachgewiesen. 

Aber auch Tiere der Gattung Myotis sowie der Arten Abendsegler und Breitflügelfledermaus 

wurden regelmäßig bis häufig erfasst (ebd.). 

3.3.3 Weitere Datengrundlagen 

Nach Erstellung der Entwurfsfassung der 230. Änderung des Flächennutzungsplanes (ent-

sprechend der Beschlussvorlage 1197/2014-2020) ergaben sich Erkenntnisse aus der ak-

tuellen Brutperiode 2015 zum Vorkommen windsensibler Tierarten im Bereich der potenzi-

ellen Flächenkulisse für die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet Bielefeld. 

Die Informationen stammen hierbei aus dem Projekt „Greifvögel und Eulen – Zwischen 

Wildnis und Moderne“ der Arbeitsgruppe Verhaltensökologie der Fakultät für Biologie an 

der Universität Bielefeld, welche Greifvögeln und Eulen für Langzeitforschungen mit Flü-

gelmarken ausstattet. Hierdurch soll der Einfluss der modernen Kulturlandschaft auf die 

Lebensweise dieser beiden Artengruppen untersucht werden. 

Durch diese Forschungstätigkeit hat die Arbeitsgruppe ein umfangreiches Wissen über 

Brutvorkommen von Greifvögeln und Eulen im Stadtgebiet von Bielefeld sowie dem an-

grenzenden Umland auch aus vorangegangenen Jahren. 

Die potenzielle Flächenkulisse aus der der Entwurfsfassung der 230. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes wurde zusammen mit der Arbeitsgruppe auf bekannte und aktuelle 

Brutvorkommen bestimmter Greifvögel und Eulen (hier: Rotmilan und Uhu) hin überprüft 

(Krüger, 2015). Um die Brutstandorte zu bestätigen, wurden die Bereiche anschließend an 

das Gespräch noch einmal von der AG BiotopKartierung begangen. 

Diese Daten ergänzen die systematische Brutvogelerfassung in 2013, die von der AG Bio-

topKartierung durchgeführt wurden (vgl. Ziff. 3.3.2).  
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3.4 Vorprüfung der Betroffenheit 

Zunächst erfolgt eine Einschätzung des zu erwartenden Konfliktpotenzials bezogen auf pla-

nungsrelevante Arten. Die Beurteilung konzentriert sich auf die im Leitfaden „WEA und Ar-

tenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) als „windenergieempfindlich“ bezeichneten Arten (vgl. 

auch Ziff. 3.2). 

In der Tabelle der Anlage 2 (Liste der potenziell im Wirkraum vorkommenden planungsre-

levanten Arten) sind diejenigen Arten aufgelistet, auf deren Vorkommen das „Informations-

system geschützte Arten“ des LANUV sowie die faunistischen Daten (insbesondere die 

durchgeführte Untersuchungen (AG BiotopKartierung, 2014) hinweisen. Gleichzeitig erfolgt 

eine Voreinschätzung, ob ein Vorkommen der betreffenden Art aufgrund ihrer spezifischen 

Habitatansprüche im Plangebiet realistisch ist und inwieweit negative Auswirkungen auf die 

Art zu erwarten sind. 

3.4.1 Säugetiere 

Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen WEA als lebensgefährliche Hindernisse für ein-

zelne Fledermausarten angenommen werden. In Deutschland betroffen sind insbesondere 

die im offenen Luftraum jagenden bzw. ziehenden Arten wie Kleiner und Großer Abendseg-

ler, Rauhaut-, Breitflügel und Zwergfledermaus. Diese Arten finden sich daher auch in ho-

hen Zahlen in der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg (Dürr, T., 2014). Hauptsächliche 

Todesursache sind hierbei neben der direkten Kollision auch die starken Luftverwirbelun-

gen im Bereich der Rotorblätter, die i.d.R. zu einem Barotrauma der Lungen führen 

(Baerwald, D'Amours, Klug, & Barclay, 2008). 

Lediglich bei den Arten der Gattungen Langohrfledermäuse (Plecotus) und Mausohren 

(Myotis) kann von einem geringen Kollisionsrisiko ausgegangen werden (Brinkmann, Behr, 

Niermann, & Reich, 2011). Beide Gattungen machen etwa nur 1 % der bislang gefundenen 

Schlagopfer aus (Dürr, T., 2014) (Stand: 13.08.2014). Die Einschätzung bezüglich des sehr 

geringen Schlagrisikos dieser Gattungen wird auch durch das Bundesforschungsvorhaben 

zum Kollisionsrisiko von Fledermäusen an Windenergieanlagen gestützt (Brinkmann, Behr, 

Niermann, & Reich, 2011). Bei der Gattung Myotis ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine 

Kollisionsgefährdung durch saisonale Wanderungen gegeben ist (LANU, 2008). 

Gemäß dem für NRW maßgebenden Leitfaden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & 

LANUV, 2013) sind folgende Arten als windkraftsensibel einzustufen: 

 Breitflügelfledermaus, 

 Großer Abendsegler, 

 Kleiner Abendsegler, 

 Mückenfledermaus, 

 Rauhautfledermaus. 
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Für die Zwergfledermaus besteht ein Risiko im Umfeld von individuenreichen Wochenstu-

ben. Im Rahmen des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens ist daher darzulegen, ob hier 

ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko besteht. 

Für die vorliegende Flächennutzungsplanänderung bleibt daher festzuhalten, dass für die 6 

aufgeführten Fledermausarten ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko nicht ausgeschlos-

sen werden kann. Zusätzlich sind im Einzelfall bau- und anlagebedingt Verluste von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten (z. B. Quartiere in Bäumen) möglich. Diese können jedoch 

auf der Ebene des FNP nicht abschließend beurteilt werden. Die Prüfung ist daher im kon-

kreten Genehmigungsverfahren abzuschließen. 

Tab. 4 Windenergieempfindliche Fledermausarten im Plangebiet 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname Gefährdung 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Verlust von Jagdhabitaten, Kollisionen 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula Verlust von Jagdhabitaten, Kollisionen 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leislerii Verlust von Jagdhabitaten, Kollisionen 

Rauhautfledermaus Pipstrellus nathusii Verlust von Jagdhabitaten, Kollisionen 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Verlust von Jagdhabitaten, Kollisionen 

Mückenfledermaus Pipistrellus pymaeus Verlust von Jagdhabitaten, Kollisionen 

 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei einigen europäisch geschützten 

Fledermausarten die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG ausgelöst werden, wird eine 

vertiefende Betrachtung (Stufe II) durchgeführt. 

3.4.2 Vögel 

Nach Auswertung der MTB 43816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 im FIS 

(LANUV NRW, 2014) ist im Stadtgebiet von Bielefeld mit einem potenziellen Vorkommen 

von 43 planungsrelevanten Vogelarten zu rechnen. Neben den durch die Kartierung erfass-

ten Arten (Ziff. 3.3.2, Tab. 2) werden darüber hinaus Schwarzstorch, Wachtel, Wachtelkö-

nig und Wanderfalke als WEA-empfindliche Vogelart gelistet (MKULNV & LANUV, 2013). 

Neben der bereits bei den Fledermäusen thematisierten Kollisionsgefahr sind bei der Ar-

tengruppe der Vögel darüber hinaus die unter Ziffer 3.2.1 genannten Wirkfaktoren von Be-

deutung (Barrierewirkung im Bereich von Flugkorridoren, Lebensraumverluste in Folge von 

Scheuchwirkung durch Lärm oder Silhouetteneffekte und direkter Lebensraumverlust durch 

WEA-Infrastruktur). 

Barriere- und Scheuchwirkungen von Windenergieanlagen werden in der Literatur auch als 

nonletale Wirkungen bezeichnet (Hötker, Thomsen, & Köster, 2005). Die Barrierewirkung 

ist hierbei bisher nur unzureichend untersucht worden. Darunter wird das Ausweichen von 

Vögeln beim Anflug auf WEA während des Zuges oder bei sonstigen, regelmäßig auftre-
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tenden Flugbewegungen (z. B. zwischen Ruhestätten und Nahrungshabitaten) verstanden. 

Allgemein können jedoch als besonders barriereempfindliche Arten Gänse, Milane, Krani-

che, Watvögel und kleine Singvögel herausgestellt werden. 

Es konnte bislang nicht herausgefunden werden, in welchem Maße die betroffenen Arten 

von einem Barriere-Effekt geschädigt werden (Störung des Zugablaufs, Beeinträchtigung 

des Energiehaushalts) (ebd.)). Eine Barrierewirkung der WEA beim Zuggeschehen ist je-

doch unabhängig von der Höhe der Anlagen (BfN, 2011). 

Scheuchwirkungen führen potenziell zu einer Verdrängung von Vögeln aus Rasthabitaten 

und Brutplätzen. Eine Betroffenheit zeigen vor allem im Offenland lebende Arten. Bei den 

Rastvögeln sind hier Gänse, Enten und Watvögel zu nennen. Bei Brutvögeln sind überwie-

gend Hühnervögel sowie einige Wiesenvögel, wie Kiebitz, Großer Brachvogel und Wach-

telkönig, aber auch einige Greifvögel wie z. B. der Schreiadler betroffen. Beispielsweise 

hält unter den Brutvögeln der Kiebitz einen Abstand von 100 m zu einem WEA-Standort ein 

(Steinborn, Reichenbach, & Timmermann, 2011). Ein Verlust von Brutplätzen von Offen-

landarten aufgrund der Verringerung der Habitateignung durch eine WEA kann in der Re-

gel durch CEF-Maßnahmen kompensiert werden. Eine Betroffenheit lässt sich hierdurch 

bei vielen Vogelarten, die aufgrund der Scheuchwirkung einer WEA Brutplätze verlieren, im 

Vorfeld vermeiden. Bei hohen Brutvorkommen, z. B. von Kiebitz und Wachtel, und fehlen-

den Kompensationsmöglichkeiten in Form von verfügbaren Ackerflächen im räumlich-

funktionalen Zusammenhang kann es jedoch im Einzelfall möglich sein, dass Ausgleichs-

maßnahmen nicht möglich sind.  

Es verbleibt demnach die direkte, meist letale Wirkung durch Kollision. Eine Einstufung 

des Kollisionsrisikos einzelner Vogelarten erfolgt auf Basis der von T. Dürr von 2004 bis 

zum 28.10.2014 in der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg geführten bundesweiten 

Fundkartei (Dürr, T., 2014), der Auswertung des avifaunistischen Erfassungsberichtes (AG 

BiotopKartierung, 2014) und der vom LANUV NRW getroffen fachlich begründeten Aus-

wahl von windenergieempfindlichen Arten (vgl. Leitfaden „WEA und Artenschutz“, Anhang 

4 (MKULNV & LANUV, 2013)). 

Für folgende der im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten kann grundsätzlich, aufgrund 

ihrer Sensibilität gegenüber WEA, eine Betroffenheit durch das Vorhaben nicht mit Sicher-

heit ausgeschlossen werden:  

 Baumfalke, 

 Großer Brachvogel, 

 Kiebitz, 

 Mäusebussard, 

 Rohrweihe, 

 Rotmilan, 

 Schwarzmilan, 

 Uhu. 
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Für die erfassten WEA-empfindlichen Durchzügler Weißstorch, Kormoran und Kranich 

wird hingegen eine Betroffenheit zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Im Rahmen der 

Kartierung konnten keine regelmäßigen Flugbewegungen der genannten Arten beobachtet 

werden, welche auf eine mögliche Erhöhung der Kollisionsrisikos schließen lassen könnten 

(AG BiotopKartierung, 2014). 

Ergebnis Vorprüfung 

Der Baumfalke wurde mit einem Brutrevier im Umfeld des Suchraumes H nachgewiesen 

(AG BiotopKartierung, 2014). Ein erhöhtes Kollisionsrisiko (signifikante Erhöhung ist anzu-

nehmen bei regelmäßigen Flügen zu essenziellen Nahrungshabitaten (z. B. Stillgewässer) 

(MKULNV & LANUV, 2013). Artenschutzrechtliche Konflikte können auf FNP-Ebene derzeit 

nicht ausgeschlossen werden, da die zur Ausweisung vorgesehenen Flächen einen Ab-

stand von 1.000 m (= Ausschlussbereich LAG VSW 2007) unterschreiten.  

 Prüfung in Stufe II. 

Der Kiebitz wurde mit Brutrevieren in den Untersuchungsgebieten A, B, C, F, G, H und I 

nachgewiesen (AG BiotopKartierung, 2014). Die Art reagiert mit einem Meideverhalten 

(MKULNV & LANUV, 2013). Der Brutbestand hat stark abgenommen (Erhaltungszustand 

atlantische Region ungünstig, schlechter werdend).  

 Prüfung in Stufe II.  

Der Große Brachvogel wurde in den Untersuchungsgebieten H und I erfasst (AG 

BiotopKartierung, 2014). Hinsichtlich der Empfindlichkeit der Art gegenüber WEA wurde in 

den meisten vorliegenden Studien ein Meideverhalten des nahen Umfeldes festgestellt 

(Reichenbach, M. K. Handke & F. Sinning, 2004; Pearce-Higgins, Stephen, Douse, & 

Langston, 2012; Steinborn, Reichenbach, & Timmermann, 2011). Eine Beeinträchtigung 

kann in einem Umfeld von 500 m nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden (MKULNV & 

LANUV, 2013). 

 Prüfung in Stufe II.  

Der Mäusebussard ist im Untersuchungsgebiet weit verbreitet (AG BiotopKartierung, 

2014). Die Art ist im gesamten Stadtgebiet mehr oder weniger gleichmäßig verteilt. Nach 

dem Leitfaden „WEA und Artenschutz“ ist hier die Regelfallvermutung anzunehmen, dass 

artenschutzrechtliche Zugriffsverbote in Folge der betriebsbedingten Auswirkungen von 

WEA grundsätzlich nicht ausgelöst werden (MKULNV & LANUV, 2013). Konkrete bau- und 

anlagebedingte Auswirkungen lassen sich auf der Ebene des FNP nicht klären. 

 Eine detaillierte bzw. vertiefende Prüfung dieser Art ist demnach nicht erforderlich. 

Der Rotmilan wurde mit 2 Revieren nachgewiesen (AG BiotopKartierung, 2014) (im UG 

des Suchraumes F als Mischpaar mit einem Schwarzmilan). Darüber hinaus konnten für 

2014 und 2015 zwei weitere Brutpaare in den Suchräumen A und J belegt werden (Krüger, 

2015). Es besteht ein Kollisionsrisiko (Thermikkreisen, Flug-, Balz- und Beuteübergabever-

halten v. a. in Nestnähe sowie bei regelmäßigen Flügen zu essenziellen Nahrungshabita-
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ten) (MKULNV & LANUV, 2013). Brutreviere oder häufig aufgesuchte Nahrungshabitate 

befinden sich im Umfeld der Flächen A, B, F und J. Der Eintritt von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen kann derzeit für diese Flächen nicht ausgeschlossen werden.  

 Prüfung in Stufe II. 

Der Schwarzmilan wurde als Brutvogel im Untersuchungsgebiet F (als Mischpaar mit ei-

nem Rotmilan) nachgewiesen (AG BiotopKartierung, 2014). Ebenso wie beim Rotmilan 

besteht ein Kollisionsrisiko (Thermikkreisen, Flug-, Balz- und Beuteübergabeverhalten v. a. 

in Nestnähe sowie bei regelmäßigen Flügen zu essenziellen Nahrungshabitaten) (MKULNV 

& LANUV, 2013). Brutreviere oder häufig aufgesuchte Nahrungshabitate befinden sich im 

Umfeld der Fläche F. Der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann 

derzeit für diese Fläche nicht ausgeschlossen werden.  

 Prüfung in Stufe II. 

Die Rohrweihe wurde im Umfeld der Suchräume B und C als Nahrungsgast nachgewiesen 

(AG BiotopKartierung, 2014). Es besteht ein Kollisionsrisiko (Thermikkreisen, Flug-, Balz- 

und Beuteübergabeverhalten v. a. in Nestnähe sowie bei regelmäßigen Flügen zu essenzi-

ellen Nahrungshabitaten) (MKULNV & LANUV, 2013). Brutreviere konnten nicht nachge-

wiesen werden. Ebenso konnte aus den Beobachtungen keine überdurchschnittliche Be-

deutung der Vorhabenfläche als Nahrungshabitat herausgestellt werden (AG 

BiotopKartierung, 2014). Der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann 

hier ausgeschlossen werden.  

 Eine detaillierte bzw. vertiefende Prüfung dieser Art ist demnach nicht erforderlich. 

Der Uhu wurde mit jeweils einem Brutrevier im UG der Suchräume A und C nachgewiesen 

(AG BiotopKartierung, 2014; Krüger, 2015). Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist insbesondere 

im Zuge der vom Brutplatz wegführenden Distanzflüge in größerer Höhe (80 - 100 m) 

(MKULNV & LANUV, 2013) relevant. Teilbereiche des Suchraumes liegen tlw. im Abstand 

von weniger als 1.000 m zu den Brutstandorten. Zulassungshindernisse sind damit erkenn-

bar. Der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann derzeit für diesen 

Suchraum nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.  

 Prüfung in Stufe II. 

Für die Arten Baumfalke, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rot- und Schwarzmilan und 

Uhu ist es grundsätzlich möglich, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG ausgelöst werden können. Daher wird eine vertiefende Art-für-Art-Analyse 

(Stufe II) durchgeführt. 

3.4.3 Amphibien 

Die MTB 3816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 im FIS (LANUV NRW, 2014) 

geben Hinweise auf ein potenzielles Vorkommen von vier planungsrelevanten Amphibien-
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arten (Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch, Kammmolch und Laubfrosch). Sonstige Hin-

weise auf Vorkommen weiterer Arten liegen derzeit nicht vor. 

Eine Betroffenheit von europäisch geschützten Amphibienarten ist auf der FNP-Ebene der-

zeit nicht erkennbar. Im konkreten Einzelfall können sich durch die Projektausgestaltung, 

insbesondere durch die Errichtung der notwendigen Infrastruktur (z. B. Querung von We-

gen, Gräben, Kleingewässer) ggf. Betroffenheiten ergeben. Daher ist eine Prüfung im 

nachgelagerten Genehmigungsverfahren durchzuführen. 

3.4.4 Reptilien 

Die MTB 3816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 im FIS (LANUV NRW, 2014) 

geben Hinweise auf ein potenzielles Vorkommen der Zauneidechse. Sonstige Hinweise auf 

Vorkommen weiterer Arten liegen derzeit nicht vor. 

Eine Betroffenheit der Art ist auf der FNP-Ebene derzeit nicht erkennbar. Im konkreten Ein-

zelfall können sich durch die Projektausgestaltung, insbesondere durch die Errichtung der 

notwendigen Infrastruktur (z. B. Querung von Wegen) ggf. Betroffenheiten ergeben. Daher 

ist eine Prüfung im nachgelagerten Genehmigungsverfahren durchzuführen. 

3.4.5 Farn-, Blütenpflanzen und Flechten 

Die MTB 3816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 im FIS (LANUV NRW, 2014) 

geben keine Hinweise auf potenzielle Vorkommen von planungsrelevanten Pflanzenarten.  

3.4.6 Weitere Artengruppen 

Die MTB 3816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 im FIS (LANUV NRW, 2014) 

geben keine Hinweise auf ein potenzielles oder tatsächliches Vorkommen von weiteren 

planungsrelevanten Tierarten (Weichtieren, Schmetterlingen, Käfern, Libellen). Sonstige 

Hinweise auf Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten liegen derzeit nicht vor. 

Eine Betroffenheit von weiteren europäisch geschützten Arten ist auch hier, auf der FNP-

Ebene derzeit nicht erkennbar. Im konkreten Einzelfall können sich durch die Projektaus-

gestaltung, insbesondere durch die Errichtung der notwendigen Infrastruktur (z. B. Querung 

von Wegen, Gräben, Kleingewässer), ggf. Betroffenheiten ergeben. Daher ist eine Prüfung 

im nachgelagerten Genehmigungsverfahren durchzuführen. 

3.4.7 Auswirkungen auf besonders geschützte, nicht planungsrelevante Arten 

Alle besonders geschützten, aber nicht vom LANUV NRW als planungsrelevant eingestuf-

ten Vogelarten befinden sich in Nordrhein-Westfalen derzeit in einem guten Erhaltungszu-

stand. Diese sog. „Allerweltsarten“ sind bei herkömmlichen Planungsverfahren im Regelfall 
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nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht. Ebenso ist bei ihnen grund-

sätzlich keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätte zu erwarten. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen (z. B. Bauzeitenbeschränkungen) die Lebensraumansprüche dieser Arten mit 

berücksichtigten. 

Beeinträchtigungen folgender, nicht planungsrelevanter Arten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie:  

 Fische: Maifisch, Steinbeißer, Groppe, Flussneunauge, Bachneunauge, Schlamm-

peitzger, Meerneunauge, Bitterling, Lachs  

 Weichtiere: Flussperlmuschel, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke 

 Schmetterlinge: Skabiosen-Scheckenfalter, Spanische Flagge 

 Käfer: Hirschkäfer 

 Libellen: Helm-Azurjungfer, Vogel-Azurjungfer 

 Farn- und Blütenpflanzen, Moose: Haar-Klauenmoos, Großsporiges Goldhaarmoos 

sind auf der FNP-Ebene nicht erkennbar. Betroffenheiten können sich ggf. im konkreten 

Einzelfall ergeben. Eine Prüfung kann daher nur im nachgelagerten Genehmigungsverfah-

ren erfolgen.  

3.5 Zusammenfassung der Vorprüfung 

Unter Berücksichtigung des relevanten Artenspektrums (vgl. Ziff. 3.3) und unter Verknüpfung 

der zu erwartenden Wirkfaktoren (vgl. Ziff. 3.2) erfolgte eine fachlich begründete Auswahl der 

Arten, deren Vorkommen und Betroffenheit aufgrund ihrer spezifischen Lebensraumansprü-

che im Untersuchungsgebiet möglich ist. 

Die ausführliche Vorprüfung der Betroffenheit ist in tabellarischer Form in Anlage 2 enthalten. 

Säugetiere 

Es sind Vorkommen europäisch geschützter Fledermausarten bekannt bzw. zu erwarten. 

Die potenziell vorkommenden 5 Arten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Klei-

ner Abendsegler, Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus gel-

ten als WEA-empfindlich. Die Arten sind insbesondere durch Kollisionen gefährdet. Ein 

signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.  

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei einigen europäisch geschützten Fleder-

mausarten die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG ausgelöst werden, wird eine vertiefende 

Betrachtung (Stufe II) durchgeführt. 

Vögel 

Für die Arten Baumfalke, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rot- und Schwarzmilan sowie 

Uhu ist es grundsätzlich möglich, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus-
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gelöst werden können. Daher wird eine vertiefende Art-für-Art-Analyse (Stufe II) durchge-

führt. 

Bei den weiteren Vogelarten können derzeit negative, betriebsbedingte Auswirkungen aus-

geschlossen werden. Im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens können sich 

bau- und anlagebedingte Betroffenheiten für einzelne, auch nicht als WEA-empfindlich 

geltende und hier betrachtete Arten ergeben. Der Artenschutzbeitrag ist dann entspre-

chend zu ergänzen. 

Weitere Artengruppen 

Es sind keine Vorkommen weiterer europäisch geschützter Arten bekannt und zu erwarten 

bzw. können negative Auswirkungen auf diese Arten ausgeschlossen werden. 

4. Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) 

Die Prüfung der Betroffenheit der planungsrelevanten Arten erfolgt generell anhand folgen-

der Parameter: 

 Ist mit Tötungen, Verletzungen, Beschädigungen und ähnlichen Störungen von Indivi-

duen der Art zu rechnen? 

 Ist mit Beschädigungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu 

rechnen? 

 Wird die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? 

 Ist mit populationsrelevanten Störungen von Tieren während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten zu rechnen? 

 Ist mit einer Beschädigung oder Zerstörung geschützter Pflanzen oder ihrer Entwick-

lungsformen zu rechnen? 

 Wird die ökologische Funktion der von dem Eingriff möglicherweise betroffenen Stand-

orte geschützter Pflanzen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? 

Streng geschützte Pflanzenarten sind im Einwirkungsbereich des Vorhabens nicht nachge-

wiesen, sodass die Artenschutzprüfung auf die ersten vier Fragen beschränkt werden kann. 

Sowohl in Bezug auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie als auch auf die europäi-

schen Vogelarten ist hier zu prüfen, ob erhebliche Beeinträchtigungen ggf. durch geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen so verringert werden können, dass die ökologische Funktion der 

Lebensstätte und damit die Population (lokale Population oder eine Gruppe lokaler Popula-

tionen im Sinne von z. B. Metapopulation) in ihrem derzeitigen Erhaltungszustand gesichert 

bleibt, sodass für die geplante Anlage keine unüberwindbaren Hindernisse bestehen blei-

ben. Die Vermeidungsmaßnahmen müssen zum Eingriffszeitpunkt wirksam sein. Neben 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im engeren Sinne sind hier auch funktionser-

haltende und konfliktmindernde Maßnahmen einzubeziehen (z. B. Verbesserung oder Er-

weiterung von Lebensstätten, Anlage einer Ersatzlebensstätte), soweit diese zum Eingriffs-

zeitpunkt wirksam sind. Der Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 
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Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV & 

LANUV, 2013) dient als umfassende Orientierungshilfe zur Ableitung wirksamer Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen.  

Für die Arten, bei denen aufgrund der Vorprüfung der Betroffenheit (s. Ziff. 3 und Anlage 2) 

eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann, er-

folgt eine eingehende Betrachtung im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Art-für-Art-

Prüfung. Diese wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

4.1 Fledermäuse 

Aus der Vorprüfung geht hervor, dass für die nachgewiesenen bzw. potenziell vorkommen-

den 6 Arten ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko grundsätzlich nicht ausgeschlossen wer-

den kann: Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhaut-

fledermaus, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus. Damit besteht grundsätzlich die 

Möglichkeit, dass der Tötungsverbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG eintreten kann. 

Entsprechend dem Leitfaden „WEA und Artenschutz“ kann eine signifikante Erhöhung des 

Kollisionsrisikos i.d.R. über die Ermittlung und Installation fledermausfreundlicher Betriebsalgo-

rithmen an den errichteten WEA wirksam vermieden werden (siehe 5.1) (MKULNV & LANUV, 

2013). Zur Ermittlung der fledermausfreundlichen Betriebsalgorithmen werden im Gondelbe-

reich der WEA Fledermausdetektoren angebracht, die die Fledermausaktivität anhand der 

Rufsignale der Fledermäuse bestimmen. Über Einbeziehung von Jahres- und Tageszeit sowie 

der Windgeschwindigkeit können anlagenspezifische Betriebsalgorithmen entwickelt werden, 

sodass die Tötung von Fledermäusen durch Schlag wirksam vermieden werden kann. Zugleich 

werden durch die anlagenspezifischen Abschaltzeiten unnötig lange Abschaltzeiträume und 

somit Energieertragsverluste vermieden. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass durch die erforder-

lichen Abschaltzeiten bis zu etwa 2 % des Jahresertrages der installierten WEA ausbleiben 

können (Brinkmann, Behr, Niermann, & Reich, 2011). 

Die durchgeführte Potenzialabschätzung hinsichtlich des zu erwartenden bzw. vorhande-

nen Artenspektrums sowie der Habitateignung gibt auf Ebene des Flächennutzungsplanes 

Hinweise auf die Höhe des Konfliktrisikos. Aus dieser lässt sich der voraussichtliche Um-

fang der Abschaltung ableiten, der notwendig ist, um eine signifikante Erhöhung des Kolli-

sionsrisikos sicher ausschließen zu können.  

Methodik zur Bewertung des Konfliktrisikos 

Um eine Rangfolge der Untersuchungsgebiete bezüglich ihrer Konfliktpotenziale für Fle-

dermäuse zu erstellen, wird die Vorgehensweise der AG BIOTOPKARTIERUNG (2014) heran-

gezogen.  

1) Der Nachweis von Balzrevieren von Großer Abendsegler, Kleinen Abendsegler und 

Rauhautfledermaus wird als Hinweis auf ein hohes Konfliktpotenzial eingestuft, da das 
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Vorhandensein balzender Tiere auf eine Nutzung des Bereiches durch durchziehende 

Individuen dieser fernwandernden Arten hinweist.  

2) Der prozentuale Anteil an Horchboxen mit hoher Aktivität WEA-empfindlicher Arten 

(Summe der prozentualen Anteile der Kategorien 3 „hoch“ und 4 „sehr hoch" wird dann 

als Hinweis auf ein hohes Konfliktpotenzial gewertet, wenn dieser Wert über 50% liegt)2.  

3) Eine höhere Anzahl WEA-empfindlicher Arten führt zu einer Erhöhung des Konfliktpo-

tenzials. 

4) In Gebieten, die innerhalb des 200 m Pufferbereiches Wald oder vernetzende Gehölze 

aufweisen, sind zumindest durch unmittelbar in die Nähe dieser Gehölze aufgestellte 

WEA auch andere Fledermausarten gefährdet. Daher wird die Anzahl der insgesamt 

nachgewiesenen Arten mit in die Auswertung einbezogen.  

Tab. 5 Kriterien, die zu einem hohen Konfliktpotenzial für Fledermäuse führen (AG 
BiotopKartierung, 2014). 

Merkmal Kriterium 

Balzrevier fernwandernder Art nachgewiesen 

Prozentualer Anteil der Horchboxen mit hoher Aktivität WEA-empfindlicher Arten > 50 % 

Anzahl WEA-empfindlicher Arten > 5 Arten 

bei Gehölznähe: Gesamtanzahl der Arten > 8 Arten 

 

Bewertung des Konfliktrisikos 

In allen untersuchten Gebieten wurden Aktivitäten WEA-empfindlicher Fledermausarten 

nachgewiesen. Hohe Anteile an Horchboxergebnissen mit überdurchschnittlicher Aktivität 

von WEA-empfindlichen Arten wurden in sechs Gebieten erfasst (A, B, C, E, G und J). In 

diesen Suchräumen liegt der Anteil der Horchboxen mit einer hohen Aktivität bei >50 %. 

In den Suchräumen A, B, C und G traten balzende Tiere fernwandernden Arten auf. Im Such-

raum D wurden sogar drei Balzreviere nachgewiesen. 

Die Anzahl der je Gebiet nachgewiesenen WEA-empfindlichen Fledermausarten variiert von 

vier bis sechs. Von den insgesamt in allen Gebieten nachgewiesenen 14 Fledermausarten 

traten in Suchraum G 13 Arten und in Suchraum D zehn Arten auf. 

Entsprechend der faunistischen Untersuchung der ARBEITSGEMEINSCHAFT BIOTOPKARTIE-

RUNG (2014) ergibt sich insbesondere für die Suchräume A, B, D und G ein hohes Konfliktri-

siko. 

                                                   
2  Die Gesamtanzahl der erfassten Fledermauskontakte aller auswertbaren Horchboxen (hier: 1748 Kontakt bei 

144 Horchboxen) wurden in vier Quartiere eingeteilt. Die Kategorie 3 („hoch“) umfasst 18 – 51 Kontakte,  
die Kategorie 4 („sehr hoch“) umfasst >51 (vgl. hierzu Methodik in BIOTOPKARTIERUNG, 2014). 
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Tab. 6 Zusammenfassende Konfliktanalyse Fledermäuse (AG BiotopKartierung, 2014) 

Gebiet A B C D E F G H I J 

Balzrevier fernwandernder Art X X X X   X    

Prozentualer Anteil der Horchboxen mit hoher 

Aktivität WEA-empfindlicher Arten 

X X X  X  X   X 

Anzahl WEA-empfindlicher Arten  X X X   X    

bei Gehölznähe: Gesamtanzahl der Arten  X  X   X    

Rang des Gefährdungspotenzials 3 1 2 2 4  1   4 

 

Aus den Ergebnissen der Konfliktanalyse (Tab. 6) lässt sich der voraussichtliche Umfang 

der Abschaltung ableiten, der notwendig ist um eine signifikante Erhöhung des Kollisionsri-

sikos sicher ausschließen zu können. 

Tab. 7 Konfliktstufen Fledermäuse 

Konfliktrisiko Abschaltung und Monitoring voraussichtlich 

gering 

Frühjahrszug/ Bezug der Wochenstuben 01.04. - 30.04. 

und/oder 

Herbstzug/ Bezug der Winterquartiere 15.07. - 31.10. 

mittel 
umfassend 01.04. - 31.10. 

hoch 

 

Die Konfliktschwere wurde auf Grundlage der Potenzialabschätzung für die einzelnen Flä-

chen ermittelt. Die folgende Tabelle gibt Hinweise auf den Umfang der Abschaltung. 

Tab. 8 Konfliktschwere und Abschaltszenario 

Suchraum Konfliktrisiko Voraussichtliches Abschaltszenario 

A hoch 01.04.-31.10. 

B hoch 01.04.-31.10. 

C hoch 01.04.-31.10. 

D hoch 01.04.-31.10. 

E mittel 01.04.-31.10. 

F gering 01.04.-30.04. und 15.07.-31.10. 

G hoch 01.04.-31.10. 

H gering 01.04.-30.04. und 15.07.-31.10. 

I gering 01.04.-30.04. und 15.07.-31.10. 

J mittel 01.04.-31.10. 
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Bei Einhaltung der genannten Abschaltzeiten kann derzeit eine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos für die Arten Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler, Großer Abendseg-

ler, Rauhautfledermaus, Mücken- und Zwergfledermaus ausgeschlossen werden. 

Im Rahmen des einzelnen Genehmigungsverfahrens kann der Antragsteller unter Berücksich-

tigung der umfangreichen Untersuchungsanforderungen des Leitfadens „WEA und Arten-

schutz“ (vgl. Leitfaden, Ziffer 6.4) gegebenenfalls zu einer abweichenden vorhaben- und art-

spezifischen Einschätzung kommen, die es u. U. ermöglicht, die Abschaltzeiten weiter einzu-

grenzen. Werden keine weiteren Untersuchungen durchgerührt, ist jedoch von den genannten 

Zeiten auszugehen. 

4.2 Vögel 

Aus der Vorprüfung geht hervor, dass für die nachgewiesenen und nach dem Leitfaden 

„WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) als WEA-empfindlich geltenden Arten 

Baumfalke, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rot- und Schwarzmilan sowie Uhu eine Betroffen-

heit grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die Arten wurden einzeln im Rahmen der Art-für Art-Prüfung betrachtet. Die Ergebnisse 

werden im Folgenden dargestellt. 

Baumfalke 

Baumfalken besiedeln halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit Feuchtwiesen, Moo-

ren, Heiden sowie Gewässern. Großflächige, geschlossene Waldgebiete werden gemieden. 

Die Jagdgebiete können bis zu 5 km von den Brutplätzen entfernt liegen. Diese befinden sich 

meist in lichten, in Feldgehölzen, Baumreihen oder an Waldrändern (LANUV NRW, 2014). 

Aufgrund der besonderen Anforderungen an die Nahrung ist der Baumfalke im Kreisgebiet 

von Gütersloh bzw. im Stadtgebiet von Bielefeld nur spärlich verbreitet (Biologische Station 

Gütersloh/Bielefeld, 2011). 

Nach DÜRR (2014) sind bisher insgesamt 9 Schlagopfer in Deutschland dokumentiert (Stand: 

28.10.2014). In NRW ist bislang ein Opfer bekannt. Bisher lassen sich aber keine Hinweise 

auf eine besonders hohe Kollisionshäufigkeit an WEA erkennen (Langgemach & Dürr, 2013). 

Die Fundwahrscheinlichkeit von Schlagopfern ist jedoch gering, da der Baumfalke nur wäh-

rend der Vegetationszeit anwesend ist (ebd.). 

Dennoch wird die Art in der Literatur weiterhin als kollisionsgefährdet gehandelt. ILLNER 

(2012) stuft das Kollisionsrisiko sehr hoch ein (Stufe 5). Die Länderarbeitsgemeinschaft der 

Vogelschutzwarten empfiehlt einen Abstand von 1.000 m zu Horsten einzuhalten (LAG-VSW, 

2007). In der aktuellen Literatur wurde auf eine Abstandsempfehlung in Bezug auf den 

Baumfalken jedoch verzichtet (MKULNV & LANUV, 2013; NLT, 2014). 
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Ein Vorkommen der Art konnte im direkten Umfeld der Teilfläche H1 im Jahr 2013 nachge-

wiesen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind artenschutzrechtliche Konflikte für den 

Suchraum H bzw. für die Teilfläche H1 erkennbar. Die genannte Teilfläche liegt im Bereich 

von einem Brutrevier. Daher kann hier eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos nicht 

ausgeschlossen werden. 

Für die Art schlägt der Leitfaden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) artspezifi-

sche, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vor (vgl. Leitfaden, Anhang 6, ebd.): Z. B. kann das 

Angebot geeigneter Brutstandorte abseitig der geplanten Konzentrationszonen für die Wind-

energie mit dem Nutzungsverzicht von Einzelbäumen und der Erhöhung des Erntealters in 

Altholzbeständen erhöht werden. Ergänzend dazu lassen sich durch die Strukturierung ausge-

räumter Offenlandschaften zusätzliche Nahrungshabitate schaffen. Die Zulassungshindernisse 

können daher möglicherweise unter Einbezug der genannten Maßnahmen überwunden wer-

den. Damit können ggf. die artenschutzrechtlichen Konflikte für die Art gelöst werden.  

Das MKULNV NRW (2013) gibt als Orientierungswert zum Maßnahmenbedarf eine Min-

destgröße der Maßnahmenfläche im Verhältnis 1:1 zur Beeinträchtigung, jedoch mind. 2 ha 

Maßnahmenfläche im Aktionsraum zur signifikanten Verbesserung des Nahrungsangebo-

tes pro Paar. 

Diese Prüfung kann jedoch nur im Einzelfall erfolgen. Eine abschließende Prüfung, ob ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, ist auf Grundlage der derzeitigen Da-

tenlage und dem fehlenden Kenntnisstand über die genaue Lage der Anlagenstandorte 

nicht möglich. Der Sachverhalt muss daher abschließend im nachgelagerten Genehmi-

gungsverfahren geprüft werden (Schifferdecker, 2014). Einzubeziehen sind dabei Untersu-

chungen zur Raumnutzung der betroffenen Individuen und zur Wirksamkeit oben genann-

ter Vermeidungsmaßnahmen. In die Betrachtung sind derzeit noch nicht bekannte, projekt-

spezifische bau- und anlagebedingte Auswirkungen einzubeziehen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf Grundlage der derzeitigen Kenntnislage 

mit einem für die Art signifikant erhöhten Kollisionsrisiko in der Teilfläche H 1 zu rechnen ist 

und die Zulassungshindernisse ggf. nur mit sehr hohem Aufwand oder u.U. gar nicht über-

wunden werden können. Für die genannten Teilflächen besteht insofern ein hohes arten-

schutzrechtliches Konfliktpotenzial. 

Kiebitz 

Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv 

genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt er verstärkt auch Ackerland 

(LANUV NRW, 2014). 

Hinsichtlich der Empfindlichkeit des Kiebitzes gegenüber WEA wurde in den meisten vor-

liegenden Studien ein Meideverhalten des nahen Umfeldes festgestellt. Die Literaturanga-

ben zur artspezifischen Meidedistanz variieren hierbei zwischen 100 – 260 m. 
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STEINBORN et al. (2011) konnten an den Ergebnissen einer siebenjährigen Untersuchung 

signifikante Verdrängungseffekte von brütenden Kiebitzen aus der 100-m-Zone in die  

200-m-Zone feststellen. Eine Literaturauswertung von HÖTKER et al. (2005) zeigt, dass bei 

Kiebitzen in der Brutzeit von einem Mindestabstand von 108 m zu WEA, außerhalb der 

Brutzeit von 260 m ausgegangen wird. 

Nach Angaben des NRW-Leitfadens „WEA und Artenschutz“ reagieren Kiebitze mit einem 

Meideverhalten gegenüber WEA bis zu einem Abstand von 100 m (Leitfaden, Anhang 4). 

Damit kann eine funktionelle Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte ver-

bunden sein (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). DÜRR (2014) listet in der aktuellen Liste der 

zentralen Fundkartei über Anflugopfer an Windenergieanlagen (WEA) 5 Kollisionsopfer an 

Windenergieanlagen auf (Stand: 28.10.2014). ILLNER (2012) stufte das Kollisionsrisiko als 

„klein“ ein (Stufe 2). 

Aufgrund der starken Besiedelung im Stadtgebiet von Bielefeld verbleiben der Art nur we-

nige mögliche Brutstandorte. Hinzu kommt ein kontinuierlicher Rückgang des Gesamtbe-

standes im Kreis Gütersloh und der Stadt Bielefeld seit dem Jahr 2007 um 39 %. Die Ab-

nahme der Kiebitz-Population hat sich zwischen 2010 und 2013 noch beschleunigt und 

eine Größenordnung von 10 % pro Jahr erreicht (Püschel-Wieling & Walter, 2014). 

Nach Angaben der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld e.V. setzt sich eine Brutkolonie im 

Stadtgebiet aus lediglich 1 – 3 Paaren zusammen (Walter, 2014). Dies konnte auch durch die 

Kartierungsergebnisse bestätigt werden. In den Untersuchungsgebieten der Suchräume A, B, 

F, G und J wurden Kolonien aus 1 – 3 Brutpaare nachgewiesen (AG BiotopKartierung, 2014). 

Lediglich im UG der Teilfläche C 1 konnte eine regional bedeutsame Brutkolonie mit 6 Kiebitz-

Paaren erfasst werden (ebd.). 

Anhand der Kartierungsergebnisse lässt sich jedoch ein Schwerpunktvorkommen der Art 

im UG der Teilflächen H 1 und I 1 erkennen. Im Umfeld von 1.000 m der beiden Teilflächen 

wurden insgesamt 30 Brutpaare erfasst, die sich auf 3 Kolonien mit bis zu 10 Paaren und 

4 einzelnen Brutpaaren verteilen (ebd.). Hiervon liegen 11 Brutpaare innerhalb des Stadt-

gebietes von Bielefeld (die verbleibenden 19 Brutpaare verteilen sich auf Steinhagen und 

Gütersloh). Damit wurden in diesen UG etwa 1/3 des Kiebitz-Bestandes in Bielefeld festge-

stellt (Gesamtbestand 2013: 34 Brutpaare; vgl. PÜSCHEL-WIELING & WALTER, 2014).  

Berücksichtigt man den, im Leitfaden „WEA und Artenschutz“ zugrunde gelegten Meideab-

stand von 100 m, so kommt es im Einwirkbereich der Teilflächen I1 und G2 zu einer mögli-

chen Betroffenheit von jeweils nur einem Kiebitzpaar (AG BiotopKartierung, 2014; 

MKULNV & LANUV, 2013). 

Zieht man in Betracht, dass inzwischen etwa 80 % der Kiebitze in NRW auf Ackerflächen 

brüten und der Bruterfolg bzw. die Wahl des Brutplatzes stark von der Bewirtschaftungsin-

tensität und –form abhängt (LANUV NRW, 2014), ist es wahrscheinlich, dass sich die Lage 

der jeweiligen Brutkolonien zukünftig anpasst und sich dementsprechend kleinräumig ver-
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lagern wird. Hierbei sind insbesondere die Teilflächen I1 und H1 zu erwähnen, bei denen 

es zu einer möglichen Betroffenheit von dem, für das Stadtgebiet bedeutendsten Kiebitzle-

bensraum kommen kann (etwa 1/3 des Gesamtbestandes, s.o.) und somit auch auf die 

regionale Kiebitz-Population. 

Der Leitfaden „WEA und Artenschutz“ schlägt artspezifische, vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen vor (vgl. Leitfaden, Anhang 6): Mit der Entwicklung und Pflege von Habitaten 

im extensiv genutzten Feuchtgrünland oder Ackerflächen können grundsätzlich zusätzliche 

Bruthabitate geschaffen werden, sodass die ökologische Funktion der betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleiben könnte. Vo-

raussetzung sind geeignete Maßnahmenflächen im räumlichen Umfeld (Bezug zur lokalen 

Population) (MKULNV & LANUV, 2013). 

In Anlehnung an die Angaben von BAUER et al. (2005) und BFN (2012) beläuft sich die 

auszugleichende Reviergröße pro Kiebitzpaar auf etwa 2 – 3 ha. 

Diese Prüfung kann jedoch nur im Einzelfall erfolgen. Eine abschließende Prüfung, ob ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, ist auf Grundlage der derzeitigen Da-

tenlage und dem fehlenden Kenntnisstand über die genaue Lage der Anlagenstandorte 

und die Verfügbarkeit geeigneter Maßnahmenflächen für vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen nicht möglich. Der Sachverhalt muss daher abschließend im nachgelagerten Ge-

nehmigungsverfahren geprüft werden (Schifferdecker, 2014). In die Betrachtung sind der-

zeit noch nicht bekannte, projektspezifische bau- und anlagebedingte Auswirkungen einzu-

beziehen. 

Auch wenn sich die erfassten Brutkolonien zurzeit noch außerhalb des artspezifischen 

Meideabstandes gegenüber WEA befinden, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf-

grund der hohen Bedeutung der Teilflächen I1 und H1 für die regionale Kiebitz-Population, 

ein hohes artenschutzrechtliches Konfliktrisiko für eben diese Teilflächen besteht. Der Um-

fang für möglicherweise durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen kann aufgrund der dorti-

gen hohen Brutpaardichte voraussichtlich nur mit sehr hohem Aufwand oder gar nicht über-

wunden werden. Vergleichbar großräumige Offenlandbereiche und in Teilbereichen feuchte 

Landschaftsbereiche sind im Stadtgebiet von Bielefeld kaum zu finden. 

Großer Brachvogel 

Der Große Brachvogel besiedelt offene Niederungs- und Grünlandgebiete, Niedermoore 

sowie Hochmoore mit hohen Grundwasserständen. Aufgrund einer ausgeprägten Brut-

platztreue brütet die Art jedoch auch auf Ackerflächen, wo der Bruterfolg meist nur gering 

ausfällt. Die Größe eines Brutreviers beträgt zwischen 7 – 70 ha (LANUV NRW, 2014). 

Hinsichtlich der Empfindlichkeit der Art gegenüber WEA wurde in den meisten vorliegenden 

Studien ein Meideverhalten des nahen Umfeldes festgestellt. Die Literaturangaben zur 

artspezifischen Meidedistanz variieren hierbei stark. Bei einer Studie konnten signifikante 
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Beeinträchtigungen bis in Entfernungen von 150 m zu WEA festgestellt werden 

(Reichenbach, M. K. Handke & F. Sinning, 2004). STEINBORN et al. (2011) konnten in einer 

siebenjährigen Studie keinen signifikanten Nachweis von Meideverhalten des Großen 

Brachvogels gegenüber Windenergieanlagen feststellen. Es konnte jedoch eine regelmäßi-

ge Meidung eines Nahbereiches von 100 m festgestellt werden. Verhaltensänderungen 

können sich jedoch bis auf 200 m Abstand erstrecken (ebd.). PEARCE-HIGGINS et al. (2012) 

hingegen konnten in Schottland (v.a. Heidehochland) ein Meideverhalten von bis zu 500 m 

(-800 m, nicht signifikant) feststellen. Ursächlich hierfür dürften jedoch nach Angaben von 

STEINBORN et al. (2011) vielmehr die völlig unterschiedlichen Lebensräume sein. 

Nach Angaben des NRW-Leitfadens „WEA und Artenschutz“ reagiert die Art mit einem 

Meideverhalten gegenüber WEA bis zu einem Abstand von 500 m (vgl. Leitfaden, Anhang 

4). Damit kann eine funktionelle Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte ver-

bunden sein (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Es ist bislang nur ein Schlagopfer aus Deutsch-

land dokumentiert (Dürr, T., 2014). Darüber hinaus finden sich keine Hinweise über ein 

mögliches Kollisionsrisiko der Art in der Literatur. 

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung konnten in den Untersuchungsgebieten der Flä-

chen H und I insgesamt drei Brutpaare nachgewiesen werden (AG BiotopKartierung, 2014).  

Nach Angaben von GRÜNEBERG & SUDMAN et al. (2013) liegt der Brutbestand der Art im 

gesamten Stadtgebiet von Bielefeld bei lediglich einem Brutpaar (MTB 4016/2). Im Über-

gang zum Gemeindegebiet Steinhagen liegt der Brutbestand hingegen bei 4 – 7 Brutpaa-

ren (MTB 4016/1, ebd.). Es handelt sich demnach, ähnlich wie beim Kiebitz, ebenfalls um 

eine regional bedeutsame Brutkolonie. Da die Art eine hohe Standorttreue aufweist, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Art zunächst durch den Eingriff scheinbar nicht 

merkbar betroffen ist, der Bruterfolg aber deutlich sinkt und neue Brutansiedlungen nicht 

stattfinden (MKULNV & LANUV, 2013; AG BiotopKartierung, 2014). 

Unter Berücksichtigung des artspezifischen Meideabstands von 500 m ist in den Bereichen 

der Teilflächen I1 und H1 von einer Betroffenheit von insgesamt zwei Brachvogelrevieren 

auszugehen. Bezogen auf das Stadtgebiet von Bielefeld, würde die Errichtung von WEA an 

dieser Stelle, zu einer Beeinträchtigung des einzigen Brutvorkommens der Art führen 

(Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft (Hrsg.), 2002; Grüneberg, et al., 2013; 

Biologische Station Gütersloh/Bielefeld, 2011). Diese möglichen Beeinträchtigungen wären, 

neben dem Kiebitz, auch bei dieser Art mit Auswirkungen auf die regionale (Großer) Brach-

vogel-Population verbunden. 

Der Leitfaden „WEA und Artenschutz“ schlägt artspezifische, vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen vor (vgl. Leitfaden, Anhang 6): Mit der Entwicklung und Pflege von Habitaten im 

extensiv genutzten Feuchtgrünland können grundsätzlich zusätzliche Bruthabitate geschaf-

fen werden, sodass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleiben könnte. Voraussetzung sind geeignete 



Stadt Bielefeld 
230. Änderung des Flächennutzungsplans 
Artenschutzbeitrag  - 32 - 

 

 

 

 

Maßnahmenflächen im räumlichen Umfeld (Bezug zur lokalen Population) (MKULNV & 

LANUV, 2013). 

In Anlehnung an die Angaben von BAUER et al. (2005) und BFN (2012) beläuft sich die 

auszugleichende Reviergröße pro Brutpaar auf etwa 10 – 15 ha. 

Diese Prüfung kann jedoch nur im Einzelfall erfolgen. Eine abschließende Prüfung, ob ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, ist auf Grundlage der derzeitigen Da-

tenlage und dem fehlenden Kenntnisstand über die genaue Lage der Anlagenstandorte 

und die Verfügbarkeit geeigneter Maßnahmenflächen für vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen nicht möglich. Der Sachverhalt muss daher abschließend im nachgelagerten Ge-

nehmigungsverfahren geprüft werden (Schifferdecker, 2014). In die Betrachtung sind der-

zeit noch nicht bekannte, projektspezifische bau- und anlagebedingte Auswirkungen einzu-

beziehen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der hohen Bedeutung der Teilflä-

chen I1 und H1 für die regional bedeutsame (Großer) Brachvogelpopulation, ein hohes ar-

tenschutzrechtliches Konfliktrisiko für eben diese Teilflächen besteht. Der Umfang für mög-

licherweise durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen kann aufgrund des großen Flächenbe-

darfs von 10 – 15 ha voraussichtlich nur mit sehr hohem Aufwand oder gar nicht überwunden 

werden. Vergleichbar großräumige Offenlandbereiche und in Teilbereichen feuchte Land-

schaftsbereiche mit schütterer und niedriger Vegetation sind im Stadtgebiet von Bielefeld 

kaum zu finden. 

Rotmilan 

Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäl-

dern. Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen 

und Äckern bevorzugt. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrän-

dern, aber auch in kleineren Feldgehölzen (LANUV NRW, 2014). 

Als Brutvogel wurde der Rotmilan in den Untersuchungsgebieten A, B, F (dort als Mischpaar 

mit einem Schwarzmilan) und J nachgewiesen (AG BiotopKartierung, 2014; Krüger, 2015). 

Der Rotmilan (Milvus milvus) ist eine jener Arten, die am meisten von Kollisionen mit WEA 

betroffen sind. Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten empfiehlt einen Ab-

stand von 1.000 m zu Horsten einzuhalten (LAG-VSW, 2007; MKULNV & LANUV, 2013). 

Nach DÜRR (2014) sind bisher insgesamt 248 Schlagopfer in Deutschland dokumentiert 

(Stand: 28.10.2014). In NRW sind bislang 18 Opfer bekannt. 

ILLNER (2012) bewertet das Kollisionsrisiko der Art mit „sehr hoch“. Rotmilane gelten als 

besonders reviertreu und nutzen ihre Horste oftmals über viele Jahre. Der empfohlene Si-

cherheitsabstand von 1.000 m zum Horststandort schließt eine signifikante Erhöhung des 

Kollisionsrisikos im Regelfall aus. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko besteht auch, 



Stadt Bielefeld 
230. Änderung des Flächennutzungsplans 
Artenschutzbeitrag  - 33 - 

 

 

 

 

wenn Windenergieanlagen in regelmäßig und häufig aufgesuchten Nahrungshabitaten ge-

baut werden. 

Da der empfohlene Sicherheitsabstand von 1.000 m die Flächen A4, J1, J2 und B1 voll-

ständig überlagert, muss das Konfliktpotenzial in Bezug auf das Kollisionsrisiko als hoch 

eingestuft werden.  

Ebenso überlagert sich dieser Schutzabstand mit der gesamten Teilfläche F3 und einem 

kleinen Teilbereich im Nordosten der Fläche F1. Hierbei ist die Bewertung des Tötungsrisi-

kos jedoch differenter zu betrachten.  

Nach der aktuellen Rechtsprechung ist der Tatbestand des Tötungsverbots gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG trotz seines Individuenbezugs bei der Gefahr von Kollisionen nur 

dann erfüllt, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für geschützte Tiere in sig-

nifikanter Weise erhöht3. Ausschlaggebend ist also, ob die Gefahr von Kollisionen nicht in 

einem Risikobereich verbleibt, der mit der Errichtung der Windkraftanlagen im Außenbe-

reich immer verbunden ist und der dem allgemeinen Risiko für das Individuum vergleichbar 

ist, wie z. B. Opfer eines Naturgeschehens zu werden4. Bei der Bewertung des Tötungsri-

sikos ist demnach abschließend zu berücksichtigen, dass im Suchraum F bereits drei WEA 

in Betrieb sind. Zudem überlagert sich der empfohlene Schutzabstand von 1.000 m ledig-

lich in einem schmalen Streifen bis zu 50 m mit der Teilfläche F1. Für die Teilfläche F1 ist 

daher von einem geringeren Konfliktrisiko in Bezug auf Kollisionen auszugehen, wie z. B. bei 

Teilfläche F3, die bis zu 500 m an den erfassten Horst heranreicht. Für Teilfläche F3 muss 

daher von einem hohen artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial ausgegangen werden. 

Für die Art Rotmilan schlägt der Leitfaden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 

2013) artspezifische, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vor (vgl. Leitfaden, Anhang 6, 

ebd.): Z. B. kann das Angebot geeigneter Brutstandorte abseitig der geplanten Konzentrati-

onszonen für die Windenergie mit dem Nutzungsverzicht von Einzelbäumen und der Erhö-

hung des Erntealters in Altholzbeständen erhöht werden. Ergänzend dazu lassen sich durch 

die Entwicklung und Pflege von Habitaten im extensiv genutzten Grünland oder Ackerflächen 

zusätzliche attraktive Nahrungshabitate zur Ablenkung aus dem Gefahrenbereich schaffen. 

In Teilbereichen der Fläche F1 können die Zulassungshindernisse unter Einbeziehung von 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen voraussichtlich überwunden werden. In diesem 

Zusammenhang sind ggf. Raumnutzungskartierungen erforderlich. Damit können ggf. die 

artenschutzrechtlichen Konflikte für die Art gelöst werden. 

Das MKULNV NRW (2013) gibt als Orientierungswert zum Maßnahmenbedarf eine Min-

destgröße der Maßnahmenfläche im Verhältnis 1:1 zur Beeinträchtigung, jedoch mind. 2 ha 

                                                   
3  OVG Sachsen-Anhalt vom 26.10.2011 Az. 2 L 6/09; OVG Rheinland-Pfalz vom 21.01.2011 Az.: 8 C 10850/10; VG 

Würzburg vom 29.03.2011 Az.: W 4 K 10.371 

4  BVerwG vom 09.07.2008 Az.: 9 A 14/07 
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Maßnahmenfläche im Aktionsraum zur signifikanten Verbesserung des Nahrungsangebo-

tes pro Paar. 

Die Wirksamkeit möglicher Vermeidungs- und vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen kann 

auf der Ebene der FNP-Änderung nicht abschließend beurteilt werden. Diese Prüfung kann 

nur im Einzelfall erfolgen. Eine weiterreichende Artenschutzprüfung kann daher im Rahmen 

der vorliegenden 230. Änderung des Flächennutzungsplanes derzeit nicht erfolgen und 

muss im nachgelagerten Genehmigungsverfahren abgeschlossen bzw. ergänzt werden. 

Insbesondere sind hierbei für Teilbereiche von Fläche F1 Aussagen zur Raumnutzung oder 

ggf. Vermeidungsmaßnahmen zu benennen. In die Betrachtung sind derzeit noch nicht 

bekannte, projektspezifische bau- und anlagebedingte Auswirkungen einzubeziehen. 

Hohe artenschutzrechtliche Konflikte sind ohne weitere Kenntnisse der Raumnutzung bzw. 

ohne vorgezogene Maßnahmen demnach für die Teilfläche F1 (tlw.) nicht auszuschließen. 

Schwarzmilan 

Der Lebensraum des Schwarzmilans sind alte Laubwälder in Gewässernähe. Als Nah-

rungsgebiet werden große Flussläufe und Stauseen aufgesucht. Der Horst wird auf Laub- 

oder Nadelbäumen in über 7 m Höhe errichtet, oftmals werden alte Horste von anderen 

Vogelarten genutzt. (LANUV NRW, 2014). 

Als Brutvogel wurde der Schwarzmilan in dem Untersuchungsgebiet F (als Mischpaar mit 

einem Rotmilan) nachgewiesen (AG BiotopKartierung, 2014). 

Der Schwarzmilan gilt als die weltweit häufigste Greifvogelart (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 

2005; Limbrunner, Bezzel, Richarz, & Singer, 2007). NRW liegt an der Nordwestgrenze sei-

nes europäischen Verbreitungsgebietes, sodass er in den meisten Landesteilen nur lücken-

haft vorkommt. Das größte besiedelte Areal erstreckt sich vom Kreis Soest über die Kreise 

Paderborn und Lippe bis in den Osten des Kreises Höxter, wo sich weitere besiedelte Regio-

nen in Niedersachsen und Hessen anschließen (Grüneberg, et al., 2013). Schwarzmilane 

werden trotz der landesweiten Bestandszunahme weiterhin als „Extrem selten“ in der Roten 

Liste geführt (Sudmann, et al., 2008).  

Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten empfiehlt einen Abstand von 1.000 m 

zu Horsten einzuhalten (LAG-VSW, 2007; MKULNV & LANUV, 2013). Nach DÜRR (2014) 

sind bisher insgesamt 25 Schlagopfer in Deutschland dokumentiert (Stand: 28.10.2014). In 

NRW sind bislang keine Opfer bekannt. 

ILLNER (2012) bewertet das Kollisionsrisiko der Art mit „sehr hoch“. Der empfohlene Sicher-

heitsabstand von 1.000 m zum Horststandort schließt eine signifikante Erhöhung des Kolli-

sionsrisikos im Regelfall aus. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko besteht auch, wenn 

Windenergieanlagen in regelmäßig und häufig aufgesuchten Nahrungshabitaten gebaut 

werden. 
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Dieser Schutzabstand überlagert sich mit der gesamten Teilfläche F3 und einem kleinen 

schmalen Teilbereich im Nordosten der Fläche F1. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung ist der Tatbestand des Tötungsverbots gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG trotz seines Individuenbezugs bei der Gefahr von Kollisionen nur 

dann erfüllt, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für geschützte Tiere in sig-

nifikanter Weise erhöht5. Ausschlaggebend ist also, ob die Gefahr von Kollisionen nicht in 

einem Risikobereich verbleibt, der mit der Errichtung der Windkraftanlagen im Außenbe-

reich immer verbunden ist und der dem allgemeinen Risiko für das Individuum vergleichbar 

ist, wie z. B. Opfer eines Naturgeschehens zu werden6. Bei der Bewertung des Tötungsri-

sikos ist demnach auch bei dieser Art abschließend zu berücksichtigen, dass im Suchraum 

F bereits drei WEA in Betrieb sind. Zudem überlagert sich der empfohlene Schutzabstand 

von 1.000 m lediglich in einem schmalen Streifen bis zu 50 m mit der Teilfläche F1. Für die 

Teilfläche F1 ist daher von einem geringeren Konfliktrisiko in Bezug auf Kollisionen auszuge-

hen, wie z. B. bei Teilfläche F3, die bis zu 500 m an den erfassten Horst heranreicht. Für 

Teilfläche F3 muss daher von einem hohen artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial ausge-

gangen werden. 

Für die Art schlägt der Leitfaden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) artspe-

zifische, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vor (vgl. Leitfaden, Anhang 6, ebd.): Z. B. 

kann das Angebot geeigneter Brutstandorte abseitig der geplanten Konzentrationszonen für 

die Windenergie mit dem Nutzungsverzicht von Einzelbäumen und der Erhöhung des Ernte-

alters in Altholzbeständen erhöht werden. Ergänzend dazu lassen sich durch die Entwicklung 

und Pflege von Habitaten im extensiv genutzten Grünland oder Ackerflächen zusätzliche 

attraktive Nahrungshabitate zur Ablenkung aus dem Gefahrenbereich schaffen. In Teilberei-

chen der Fläche F1 können die Zulassungshindernisse unter Einbeziehung von Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen voraussichtlich überwunden werden. In diesem Zu-

sammenhang sind ggf. Raumnutzungskartierungen erforderlich. Damit können ggf. die arten-

schutzrechtlichen Konflikte für die Art gelöst werden. 

Das MKULNV NRW (2013) gibt als Orientierungswert zum Maßnahmenbedarf eine Min-

destgröße der Maßnahmenfläche im Verhältnis 1:1 zur Beeinträchtigung, jedoch mind. 2 ha 

Maßnahmenfläche im Aktionsraum zur signifikanten Verbesserung des Nahrungsangebo-

tes pro Paar. 

Die Wirksamkeit möglicher Vermeidungs- und vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen kann 

auf der Ebene der FNP-Änderung nicht abschließend beurteilt werden. Diese Prüfung kann 

nur im Einzelfall erfolgen. Eine weiterreichende Artenschutzprüfung kann daher im Rahmen 

der vorliegenden 230. Änderung des Flächennutzungsplanes derzeit nicht erfolgen und 

                                                   
5  OVG Sachsen-Anhalt vom 26.10.2011 Az. 2 L 6/09; OVG Rheinland-Pfalz vom 21.01.2011 Az.: 8 C 10850/10; VG 

Würzburg vom 29.03.2011 Az.: W 4 K 10.371 

6  BVerwG vom 09.07.2008 Az.: 9 A 14/07 
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muss im nachgelagerten Genehmigungsverfahren abgeschlossen bzw. ergänzt werden 

(Schifferdecker, 2014). Insbesondere sind hierbei für Teilbereiche von Fläche F1 Aussagen 

zur Raumnutzung oder ggf. Vermeidungsmaßnahmen zu benennen. In die Betrachtung 

sind derzeit noch nicht bekannte, projektspezifische bau- und anlagebedingte Auswirkun-

gen einzubeziehen. 

Hohe artenschutzrechtliche Konflikte sind ohne weitere Kenntnisse der Raumnutzung bzw. 

ohne vorgezogene Maßnahmen demnach für die Teilfläche F1 (tlw.) nicht auszuschließen. 

Zulassungshindernisse können ggf. nur mit sehr hohem Aufwand oder u.U. gar nicht über-

wunden werden. 

Uhu 

Der Uhu besiedelt reich gegliederte, mit Felsen durchsetzte Waldlandschaften sowie Stein-

brüche und Sandabgrabungen. Die Jagdgebiete sind bis zu 40 km² groß und können bis zu 

5 km vom Brutplatz entfernt liegen. Als Nistplätze nutzen die orts- und reviertreuen Tiere 

störungsarme Felswände und Steinbrüche mit einem freien Anflug. Daneben sind auch 

Baum- und Bodenbruten, vereinzelt sogar Gebäudebruten bekannt (LANUV NRW, 2014). 

Nachdem der Uhu um ca. 1900 in Westfalen ausgerottet war, wurde er mit Hilfe von Wie-

derbesiedlungsprojekten in den 1970er Jahren, u.a. in der Senne, wieder angesiedelt. 

Besonders im Bereich des Teutoburger Waldes hat sich der Uhu erfolgreich vermehrt 

(Biologische Station Gütersloh/Bielefeld, 2011). Im Stadtgebiet von Bielefeld brüten etwa 

4 – 7 (bzw. 1 – 10) Uhupaare (Grüneberg, et al., 2013; LANUV NRW, 2014). 

Im Stadtgebiet wurde die Art im Umfeld der Suchräume A und C erfasst (AG 

BiotopKartierung, 2014; Krüger, 2015). Zum Brüten bevorzugt die Art nischenreiches, felsi-

ges Gelände oder Steinbrüche. Bei den beiden erfassten Brutpaaren handelt es sich je-

doch um Baumbruten. Uhus nutzen hierbei Nester anderer Großvögel, da sie selbst keine 

bauen. Je nach Verfügbarkeit wechselt der Brutplatz dementsprechend von Jahr zu Jahr.  

Dies wird insbesondere durch die bekannten Brutplätze im Untersuchungsgebiet des Such-

raumes A deutlich. Im Jahr 2013 brütete die Art etwa 800 m westlich der Teilfläche A1 bzw. 

A2. 2012 brütete ein Uhupaar etwa 1.400 m weiter südöstlich, angrenzend zur Teilfläche 

A4 (AG BiotopKartierung, 2014). Aus der aktuellen Jahr 2015 liegt der Brutstandort etwa 

700 m nordöstlich der Teilfläche A1 (Krüger, 2015).  

Im Untersuchungsgebiet C konnte im Jahr 2015 ein Uhu-Brutpaar unmittelbar angrenzend 

an die Teilfläche C1 nachgewiesen werden (ebd.). 

Ein Kollisionsrisiko ergibt sich bei der Art insbesondere durch die vom Brutplatz wegfüh-

renden Distanzflüge in größerer Höhe (80 – 100 m) (MKULNV & LANUV, 2013). Die Län-

derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten empfiehlt einen Abstand von 1.000 m zu 

Horsten einzuhalten (LAG-VSW, 2007; MKULNV & LANUV, 2013). Nach DÜRR (2014) sind 
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bisher insgesamt 16 Schlagopfer in Deutschland dokumentiert (Stand: 28.10.2014). In 

NRW sind bislang 5 Opfer bekannt. 

In einem Umfeld von 1.000 m zu den bekannten Brutplätzen kann ein signifikant erhöhtes 

Kollisionsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Die Teilflächen A3 und C1 überlagern sich 

hierbei vollständig mit dem Abstandspuffer zum Uhu-Horst, die Flächen A1 und A2 hinge-

gen nur in Teilbereichen. Artenschutzrechtliche Konflikte sind daher in den Teilflächen A1 

(tlw.), A2 (tlw.), A3 und C1 anzunehmen. Den Teilfläche A3 und C1 wird hierbei ein hohes 

Konfliktpotenzial zugesprochen. Aufgrund der kleinflächigen Überlagerung der Teilflächen 

A1 und A2 sind die ermittelten Anhaltspunkte möglicher Kollisionsrisiken räumlich nicht so-

weit zu fixieren, als dass grundsätzlich ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko in diesen Be-

reichen unterstellt werden muss. Die Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG können vo-

raussichtlich durch die unter Ziff. 5.2 genannten CEF-Maßnahmen vermieden werden. 

Für die Art schlägt der Leitfaden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) artspe-

zifische, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vor (vgl. Leitfaden, Anhang 6, Ziff. 5.2): Opti-

mierung von Brutstandorten/ Anlage von Nistnischen in Felsen, Entwicklung und Pflege von 

Extensivgrünland, Strukturierung ausgeräumter Offenlandschaften, Entwicklung von Extensi-

vacker/ Brachen. 

Das MKULNV NRW (2013) gibt als Orientierungswert zum Maßnahmenbedarf eine Min-

destgröße der Maßnahmenfläche im Verhältnis 1:1 zur Beeinträchtigung, jedoch mind. 2 ha 

Maßnahmenfläche im Aktionsraum zur signifikanten Verbesserung des Nahrungsangebo-

tes pro Paar. 

In Teilbereichen der Fläche A1 und A2 können die Zulassungshindernisse unter Einbezie-

hung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen voraussichtlich überwunden wer-

den. Es ist davon auszugehen, dass die artenschutzrechtlichen Konflikte für die betreffende 

Art unter Berücksichtigung einer gezielten Habitatoptimierung an Standorten außerhalb des 

Einflussbereiches von WEA gelöst werden können.  

Diese Prüfung kann jedoch nur im Einzelfall erfolgen. Eine weiterreichende Artenschutzprü-

fung kann daher im Rahmen der vorliegenden 230. Änderung des Flächennutzungsplanes 

derzeit nicht erfolgen und muss im nachgelagerten Genehmigungsverfahren abgeschlos-

sen und ergänzt werden (Schifferdecker, 2014). In die Betrachtung sind derzeit noch nicht 

bekannte, projektspezifische bau- und anlagebedingte Auswirkungen einzubeziehen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass insbesondere in den Teilflächen A3 und C1 

mit einem hohen Konfliktpotenzial zu rechnen ist und die Zulassungshindernisse ggf. nur 

mit sehr hohem Aufwand oder u. U. gar nicht überwunden werden können. Um mögliche 

artenschutzrechtliche Konflikte in den überlagernden Bereichen der Teilflächen A1 und A2 

zu vermeiden, sind voraussichtlich CEF-Maßnahmen erforderlich (Ziff. 5.2). 
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5. Artspezifische Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (CEF) 

Durch die im Folgenden aufgelisteten Maßnahmen können Störungen und Schädigungen 

betroffener Arten vermieden oder vermindert bzw. im Vorfeld ausgeglichen werden. 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Tatbestände 

Vermeidungsmaßnahmen sind meist bauwerksbezogene Vorkehrungen, die dafür sorgen, 

dass sich bestimmte negative (Teil-) Wirkungen des Eingriffes nicht entfalten können und 

die projektbedingte Einwirkung nicht erheblich ist.  

Hierzu zählen zum Beispiel Änderungen der Projektgestaltung, insbesondere Meidung der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten (= brut- oder rastplatznahe Aktivitätszentren) der WEA-

empfindlichen Arten, optimierte Aufstellung der einzelnen Anlagen oder Bauzeitenbe-

schränkungen. 

So ist die Bauzeitenbeschränkung z. B. auf Zeiten außerhalb des allgemeinen Brutzeit-

raums von Vogelarten in der Regel notwendig, um Tötungen oder erhebliche Störungen zu 

vermeiden. Von Bedeutung sind bei diesen bau- und anlagebedingten Wirkungen auch die 

hier nicht behandelten, da nicht als WEA-empfindlich geltenden, planungsrelevanten Arten 

(z. B. Neuntöter, Rebhuhn). 

V1 – Fledermausfreundliche Abschaltung und Monitoring  

Grundsätze zur Abschaltung und zum Monitoring erläutert der Leitfaden „WEA und Arten-

schutz“ (MKULNV & LANUV, 2013).  

Demnach kann eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos i.d.R. durch eine Abschaltung 

von WEA vom 01.04. - 31.10. in Nächten mit geringen Windgeschwindigkeiten (< 6 m/s) in 

Gondelhöhe, Temperaturen >10 °C und keinem Regen wirksam vermieden werden. Dabei 

müssen alle Kriterien zugleich erfüllt sein. Gleichzeitig wird ein Gondelmonitoring erforder-

lich7.  

Die Ermittlung der Fledermausaktivität erfolgt über automatische Aufzeichnungsgeräte mit 

der Möglichkeit der artgenauen Auswertung (Batcorder, Anabat oder ähnlich geeignete Gerä-

te), die in der Gondel der WEA installiert werden. Das Gondelmonitoring erstreckt sich dabei 

über zwei vollständige Fledermaus-Aktivitätsperioden, um beispielsweise witterungsbedingte 

Schwankungen im jahreszeitlichen Auftreten der Fledermäuse (einschl. phänologischer Un-

                                                   
7  Es bleibt darauf hinzuweisen, dass durch die erforderlichen Abschaltzeiten bis zu etwa 2 % des Jahresertrages 

der installierten WEA ausbleiben können (vgl. Ziff. 4.1). 
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terschiede) zu erfassen. Die Erfassungsgeräte sind mind. vom 01.04. – 31.10. (alternativ im 

ermittelten Zeitraum) zu betreiben.  

In Windparks ist die Fledermausaktivität häufig innerhalb und am Rand des Windparks ver-

schieden, sodass in unterschiedlichen Teilen des Parks unterschiedliche Algorithmen not-

wendig werden können. Deshalb sind bei kleiner Anlagenzahl bzw. in kleinen Windparks (4 

bis 10 WEA) im Regelfall pro angefangene 5 WEA je zwei Gondeln mit Erfassungsgeräten zu 

bestücken. In Windparks > 10 WEA ist pro weitere angefangene 5 WEA je eine weitere Gon-

del zu bestücken. 

Im ersten Monitoring-Jahr werden die Anlagen im Zeitraum vom 01.04. - 31.10. (alternativ 

dazu: im art- u. vorkommensspezifisch ermittelten Zeitraum) bei Windgeschwindigkeiten 

< 6 m/s und ab 10 °C in Gondelhöhe sowie in Nächten ohne Niederschlag abgeschaltet. Aus 

den Ergebnissen des ersten Untersuchungsjahres werden die Abschaltalgorithmen für das 

zweite Monitoring-Jahr festgelegt. Im zweiten Monitoring-Jahr werden die Anlagen nach dem 

neuen Algorithmus betrieben. Nach Auswertung der Daten aus dem zweiten Monitoring-Jahr 

wird der verbindliche Abschalt-Algorithmus für den dauerhaften Betrieb der Anlage festgelegt. 

Im Rahmen des einzelnen Genehmigungsverfahrens kann der Antragsteller unter Berück-

sichtigung der umfangreichen Untersuchungsanforderungen des Leitfadens „WEA und Ar-

tenschutz“ (vgl. Leitfaden, Ziffer 6.4) gegebenenfalls zu einer abweichenden vorhaben- und 

artspezifischen Einschätzung kommen, die es u. U. ermöglicht, die Abschaltzeiten weiter 

einzugrenzen. Werden keine weiteren Untersuchungen durchgerührt, ist von den genannten 

Zeiten auszugehen. 

V2 – Gestaltung des Mastfußbereiches 

Um einer nachträglich unbeabsichtigten Erhöhung des Verletzungs- und Tötungsrisikos 

von Greifvogel- und Eulenarten entgegenzuwirken, sollte das direkte Umfeld der WEA so 

gestaltet werden, dass Vogelarten nicht gezielt angelockt werden. 

Dazu sollten folgende Vermeidungsmaßnahmen getroffen werden: 

 Die Mastfuß- Umgebung wird auf ein Mindestmaß beschränkt und als Schotterfläche 

angelegt, um für mögliche Beutetiere der Greif- und Eulenarten (Kleinsäuger) so unat-

traktiv wie möglich gestaltet zu werden, 

 Im Umkreis mit einem Radius von 150 m um den Turmmittelpunkt dürfen keine Baum-

reihen, Hecken oder Kleingewässer angelegt werden. 

 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind am Mastfuß keine Brachflächen zuzu-

lassen. Hier ist eine landwirtschaftliche Nutzung bis an den Mastfuß vorzusehen. 
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5.2 Vorgezogene Maßnahmen zum Ausgleich von beeinträchtigten Lebens-

räumen (CEF-Maßnahmen) 

Sofern ein Windenergie-Projekt oder ein Zusammenwirken mehrerer Windenergie-Projekte 

die Habitatfunktion beeinträchtigt, ist es durch eine passive Umsiedlung in Folge von Habi-

tatoptimierungs- bzw. neuanlagen abseits des Wirkraums möglich, die ökologischen Funk-

tionen im räumlich-funktionalen Zusammenhang zu erhalten.  

Ebenso ist es nach Angaben des Leitfadens „WEA und Artenschutz“ möglich, Kollisionen 

durch die Anlage von attraktiven Nahrungshabitaten abseits der WEA und einer damit ver-

bundenen Lenkung der Nahrungssuchflüge in sichere, anlagenferne Bereiche zu vermeiden. 

Es sind sogenannte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) möglich. 

Hinweise hierzu gibt der Bericht zum Forschungsprojekt des MKULNV NRW (MKULNV 

NRW, 2013). 

Die Betroffenheit der einzelnen Arten hängt von der konkreten Projektausgestaltung im 

Einzelfall ab. Ebenso können Art und Umfang der Maßnahmen auf FNP-Ebene nicht fest-

gelegt werden. Dies ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu ergänzen. Im Fol-

genden werden jedoch Maßnahmen benannt, die zur Vermeidung von kollisionsbedingten 

Tötungen oder zum Ausgleich von Lebensräumen erforderlich werden können. Diese wer-

den den entsprechenden Teilflächen in Anlage 3 grafisch zugeordnet. 

In Verbindung mit den im Folgenden aufgeführten Maßnahmen, ist grundsätzlich ein popu-

lationsbezogenes Monitoring durchzuführen (Überprüfung der Annahme der attraktiven 

Nahrungshabitate bzw. der Bruthabitate durch die entsprechenden Arten). 

M1 – Schaffung von Ablenkungs-Nahrungshabitaten 

Um die Flugaktivität von kollisionsgefährdeten Greif- und Eulenvögeln (Baumfalke, Rot- 

und Schwarzmilan sowie Uhu) außerhalb des Kollisionsbereiches zu lenken, sollen neue 

attraktive Jagdhabitate außerhalb des Gefahrenbereiches geschaffen bzw. als (Teil-) Le-

bensraum aufgewertet werden. Das MKULNV NRW (2013) gibt als Orientierungswert zum 

Maßnahmenbedarf eine Mindestgröße der Maßnahmenfläche im Verhältnis 1:1 zur Beein-

trächtigung, jedoch mind. 2 ha Maßnahmenfläche im Aktionsraum zur signifikanten Ver-

besserung des Nahrungsangebotes pro Paar. 

Die Maßnahmenflächen sollen sich hierbei im näheren Umfeld des jeweiligen Vorhabenge-

bietes befinden. Zur Anlage von Ablenkungs-Nahrungshabitaten eignen sich nach Angaben 

des Leitfadens „WEA und Artenschutz“ für die betroffenen Arten folgende Maßnahmen: 
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 Anlage/ Entwicklung von Extensivgrünland8 

( Wirksam bei Rot- und Schwarzmilan sowie Uhu) 

 Nutzungsextensivierung von Intensiv-Acker (Verzicht auf Düngung und Biozide, 

doppelter Reihenabstand bei Getreideeinsaat, Belassen von Stoppelbrachen, scho-

nende Bodenbearbeitung im Spätherbst, Verzicht auf Tiefpflügen) 

( Wirksam bei Baumfalke, Rotmilan, Uhu) 

 Anlage von Ackerbrachen (Bei streifenförmiger Anlage Breite der Streifen > 6 m; ide-

alerweise > 10 m) 

( Wirksam bei Baumfalke, Rotmilan, Uhu) 

 Anlage von Kleingewässern (> 500 m²) 

( Wirksam bei Schwarzmilan, Baumfalke) 

Um die Nahrungsverfügbarkeit auf den Flächen zusätzlich zu erhöhen, werden des Weite-

ren sog. Mäuseburgen angelegt. So werden für Kleinsäuger zusätzliche Strukturen als Le-

bensraum und Versteckmöglichkeit geschaffen.  

M2 – Entwicklung und Pflege von Habitaten im Grünland 

Um die ökologische Funktion erheblich beeinträchtigter Lebensräume von Kiebitz oder 

Großer Brachvogel zu erhalten, sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen im Rahmen von 

CEF-Maßnahmen in extensiv bewirtschaftetes Grünland umgewandelt werden.  

In Anlehnung an die Angaben von BAUER et al. (2005) und BFN (2012) beläuft sich die 

auszugleichende Reviergröße pro Kiebitzpaar auf etwa 2 – 3 ha, pro Brutpaar Großer 

Brachvogel etwa 10 – 15 ha. 

Folgende Optimierungsmaßnahmen bzw. Bewirtschaftungsauflagen sind hierfür erforderlich: 

 Zeitlich eingeschränkte Mahd mit verringerter Mahdhäufigkeit (max. zweimal jährlich), 

ggf. die Mahd erfolgt mit Abfuhr des Mähgutes nach dem 15.06., 

 Schnitthöhe nicht niedriger als15 cm, 

 Verzicht auf chemisch-synthetische Stickstoff-, Phosphor- oder Kalidünger. 

 Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel; positive Synergien durch 

mechanische Unkrautbekämpfung, 

 Anhebung Grundwasserstände (insbesondere für Großer Brachvogel erforderlich), 

 Temporäre Winter/Frühjahrüberstauung, 

 ggf. Mahd von Binsenfluren. 

M3 – Optimierung von Ackerstandorten 

Um die ökologische Funktion erheblich beeinträchtigter Lebensräume von Kiebitz oder 

Großer Brachvogel zu erhalten, sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen im Rahmen von 

                                                   
8  Hier bieten sich z. B. die Anlage kurzrasigen Grünlandflächen sowie von geeigneten Kulturansaaten (z.B. Luzer-

ne, unter Beachtung der Vorgaben Seite 27 von 51 des Anwenderhandbuchs Vertragsnaturschutz 2012 zur Si-
chelklee-Problematik) mit gestaffelten Mahdterminen an (MKULNV & LANUV, 2013). 
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CEF-Maßnahmen extensiviert bzw. angepasst werden. Dies wird zum Großteil durch Pro-

duktionsintegrierte Maßnahmen erreicht.  

In Anlehnung an die Angaben von BAUER et al. (2005) und BFN (2012) beläuft sich die 

auszugleichende Reviergröße pro Kiebitzpaar auf etwa 2 – 3 ha, pro Brutpaar Großer 

Brachvogel etwa 10 – 15 ha. 

Folgende Optimierungsmaßnahmen bzw. Bewirtschaftungsauflagen sind hierfür erforderlich 

(Stiftung Westfälische Landschaft & ILÖK, 2012; MKULNV NRW, 2013):  

 Bearbeitungsfreie Schonzeiten bei Mais-, Hackfrucht- und Gemüseanbau, 

 Schaffung von Nahrungs- und Brutflächen durch Einsaat von 6 - 12 m breiten Gras-

streifen innerhalb eines Mais-, Hackfrucht- bzw. Gemüseackers (keine Randlage), 

 Anbau von Sommergetreide, 

 Doppelter Reihenabstand im Getreide, 

 mind. 10 – 15 % der Gesamtfläche sind als mind. 8 m breite Grünlandstreifen oder  

-flächen innerhalb von Ackerflächen anzulegen. 

5.3 Maßnahmen zum Risikomanagement 

Bei Unsicherheiten über die Wirkungsprognose bzw. über den Erfolg der unter Ziff. 5.1 und 

5.2 genannten Vermeidungs- oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, die sich fach-

gutachterlich nicht ausräumen lassen, kann ein vorhabenbegleitendes Monitoring vorgese-

hen werden. Im konkreten Zulassungsverfahren ist im letzten Fall zu regeln, welche ergän-

zenden Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen ggf. zu ergreifen sind, wenn das Monitoring 

inklusive Erfolgskontrolle die Prognose nicht bestätigen sollte. 

Vielfach werden sich die ggf. erforderlichen Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen erst nach 

dem Ergebnis eines Monitorings konkret festlegen lassen. In diesen Fällen sollte ein Aufla-

genvorbehalt in die Genehmigung aufgenommen werden. Dieser sollte die Schwelle, ab 

der die Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen erforderlich werden sowie die voraussichtliche 

Art der Maßnahmen, den Zeitrahmen für deren Realisierung und ggf. die fachlich und pla-

nerisch geeigneten Standorte beschreiben. Außerdem sollte er darlegen, dass die Maß-

nahmen in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde umgesetzt werden. 

6. Ergebnis des Artenschutzbeitrages und Empfehlung für das 

weitere Vorgehen 

Für die vorliegende Flächenkulisse konnte auf Grundlage der derzeitigen Kenntnisse für 

sechs Fledermausarten (Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, 

Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus) sowie für Baumfalke, Großer 

Brachvogel, Kiebitz, Rot- und Schwarzmilan und Uhu der Eintritt artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs.1 BNatSchG im Rahmen der Vorprüfung (Stufe I) nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden.  
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Auf der Ebene der 230. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte auch eine vertie-

fende Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Rahmen der Stufe II der 

Artenschutzrechtlichen Prüfung. Da die individuelle Betroffenheit von der Projektgestaltung 

im Einzelfall abhängig ist, sind weitergehende artenschutzrechtliche Betrachtungen im 

Rahmen der Anlagengenehmigung erforderlich. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind bei 

Teilen der Flächenkulisse projekt- und artspezifische Vermeidungsmaßnahmen notwendig, 

um den Eintritt der Verbotstatbestände wirksam abzuwenden. Gegebenenfalls kann sich im 

Genehmigungsverfahren mit Blick auf die konkrete Standortwahl innerhalb der zukünftigen 

Konzentrationszonen sowie die Wahl des Windenergieanlagentyps ggf. ein gewisser Modi-

fizierungsbedarf des ursprünglich beabsichtigten Betreiberkonzeptes ergeben, da trotz 

vorgesehener Vermeidungs- sowie vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände zunächst nicht abgewendet werden können. In der Regel ist 

davon auszugehen, dass durch eine entsprechende Modifizierung bei der konkreten Wahl 

des Anlagenstandortes bzw. des Anlagentyps die Nutzung der Windenergie innerhalb der 

Konzentrationsflächen jedoch grundsätzlich sichergestellt werden kann.  

Für die Artengruppe der Fledermäuse kann eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos 

durch die Festlegung geeigneter Abschaltzeiten („fledermausfreundliche Betriebszeiten“) 

wirksam vermieden werden.  

Die Konfliktschwere wurde auf Grundlage der Potenzialabschätzung für die einzelnen Flä-

chen ermittelt. Die folgende Tabelle gibt Hinweise auf den Umfang der Abschaltung. 

Tab. 9 Konfliktschwere und Abschaltszenario 

Suchraum Konfliktrisiko Voraussichtliches Abschaltszenario 

A hoch 01.04.-31.10. 

B hoch 01.04.-31.10. 

C hoch 01.04.-31.10. 

D hoch 01.04.-31.10. 

E mittel 01.04.-31.10. 

F gering 01.04.-30.04. und 15.07.-31.10. 

G hoch 01.04.-31.10. 

H gering 01.04.-30.04. und 15.07.-31.10. 

I gering 01.04.-30.04. und 15.07.-31.10. 

J mittel 01.04.-31.10. 

 

Um bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes Hinweise auf mögliche artenschutz-

rechtliche Konflikte mit WEA-empfindlichen Vogelarten geben zu können, wurde die Wahr-

scheinlichkeit eintretender Verbotstatbestände in Form einer Ampelbewertung in folgenden 

drei Stufen abgebildet: 
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Tab. 10 Bewertungsmatrix der zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikte  

Vereinbarkeit mit den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen (§ 44 BNatSchG) 

 

geringes Konfliktrisiko  

Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusammenhang 
mit gefährdeten Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL liegen derzeit nicht vor.  
Gem. § 44 BNatSchG ist mit keinen Verbotstatbeständen zu rechnen. 

 

mittleres Konfliktrisiko 

Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusam-
menhang mit gefährdeten Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL vor.  

Die Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG können voraussichtlich durch die genannten CEF-
Maßnahmen M1, M2 oder M3 vermieden werden. Oder die ermittelten Anhaltspunkte möglicher 
Kollisionsrisiken sind räumlich nicht soweit zu fixieren, als dass grundsätzlich ein signifikant er-
höhtes Kollisionsrisiko unterstellt werden muss. 

Für ein konkretes Vorhaben ist im nachfolgenden Zulassungsverfahren unter Beachtung des 
Artenspektrums und der Wirkfaktoren eine vertiefende artenschutzrechtliche Betrachtung durch-
zuführen.  

 hohes Konfliktrisiko 

Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG vor, welche kaum oder nur mit hohen Aufwand vermieden werden können. 

Im Einzelfall können die Konflikte zwar durch die CEF-Maßnahmen M1 - M3 lösbar sein, die 
Auslösung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG ist derzeit jedoch wahrscheinlich. 

 

Für einige Flächen bestehen hohe Zulassungshindernisse, die sich voraussichtlich durch 

Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen überwinden lassen. Eine Übersicht 

gibt folgende Tabelle. 

Tab. 11 Voraussichtliche Konfliktpotenziale, art- und flächenbezogen 

Fläche WEA-empfindliche Arten, 

Artenschutzrechtlicher Konflikt 

Risiko 

Teilflächen 

A Uhu (Kollision) 

Im Jahr 2013 brütete die Art etwa 800 m westlich der Teilfläche A1 bzw. A2. 2012 

brütete ein Uhupaar etwa 1.400 m weiter südöstlich, angrenzend zur Teilfläche A4. 

Aus der aktuellen Jahr 2015 liegt der Brutstandort etwa 700 m nordöstlich der 

Teilfläche A1 (Krüger, 2015). Bei dem Brutstandort handelt es sich demnach um 

kein tradiertes Brutvorkommen. 

In einem Umfeld von 1.000 m zu den bekannten Brutplätzen kann ein signifikant 

erhöhtes Kollisionsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Die Teilfläche A3 überla-

gert sich hierbei vollständig mit dem Abstandspuffer zum Uhu-Horst, die Flächen 

A1 und A2 hingegen nur in Teilbereichen. Hohe artenschutzrechtliche Konflikte 

sind daher in den Teilfläche A3 anzunehmen. Aufgrund der kleinflächigen Überla-

gerung der Teilflächen A1 und A2 sind die ermittelten Anhaltspunkte möglicher 

Kollisionsrisiken räumlich nicht soweit zu fixieren, als dass grundsätzlich ein signi-

fikant erhöhtes Kollisionsrisiko in diesen Bereichen unterstellt werden muss.  

A1 (tlw.) 

A2 (tlw.) 

A3 

A4 

 Kiebitz (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes A konnte eine Kiebitzbrut nachgewie-

sen werden. Diese liegt jedoch mind. 800 m nördlich der Teilfläche A1 und somit 

außerhalb der artspezifischen Meidedistanz von 100 m. 

Artenschutzrechtliche Konflikte der Art sind derzeit nicht erkennbar. 

A1 – A5 
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Fläche WEA-empfindliche Arten, 

Artenschutzrechtlicher Konflikt 

Risiko 

Teilflächen 

 Rotmilan (Kollision) 

Die Teilfläche A4 liegt etwa 700 m südwestlich zu einem erfassten Rotmilanhorst 

aus 2014 und 2015 und wird daher vollständig vom empfohlenen Abstandsbe-

reich von 1.000 m überlagert.  

Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann für die Teilfläche daher nicht aus-

geschlossen werden. 

A4 

B Rotmilan (Kollision) 

Die Teilfläche B1 liegt etwa 550 m westlich zu einem erfassten Rotmilanhorst 

und wird daher vollständig vom empfohlenen Abstandsbereich von 1.000 m 

überlagert.  

Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann für die Teilfläche daher nicht aus-

geschlossen werden.  

B1 

 Kiebitz (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes B konnten zwei Kiebitzbruten nach-

gewiesen werden. Diese liegen jedoch mind. 300 – 500 m östlich der Teilfläche 

B1 und somit außerhalb der artspezifischen Meidedistanz von 100 m. 

Artenschutzrechtliche Konflikte der Art sind derzeit nicht erkennbar. 

B1 

C Kiebitz (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes C konnten 6 Kiebitzbruten nachge-

wiesen werden. Diese liegen jedoch mind. 600 m südwestlich der Teilfläche und 

somit außerhalb der artspezifischen Meidedistanz von 100 m. 

Artenschutzrechtliche Konflikte der Art sind derzeit nicht erkennbar. 

C1 

 Uhu (Kollision) 

Die Teilfläche C1 liegt etwa 300 m südöstlich zu einem erfassten Uhuhorst aus 

2015 und wird daher vollständig vom empfohlenen Abstandsbereich von 1.000 m 

überlagert.  

Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann für die Teilfläche daher nicht aus-

geschlossen werden. 

C1 

D Artenschutzrechtliche Konflikte sind derzeit nicht erkennbar. D1 

E Artenschutzrechtliche Konflikte sind derzeit nicht erkennbar. E1 

F Rotmilan (Kollision)/ Schwarzmilan (Kollision) 

Bei der Bewertung des Tötungsrisikos ist zu berücksichtigen, dass im Suchraum 

F bereits drei WEA in Betrieb sind. Zudem überlagert sich der empfohlene 

Schutzabstand von 1.000 m lediglich in einem schmalen Streifen bis zu 50 m mit 

der Teilfläche F1. Für die Teilfläche F1 ist daher von einem geringeren Konfliktrisi-

ko in Bezug auf Kollisionen auszugehen, als z .B. bei Teilfläche F3, die bis zu 

500 m an den erfassten Horst heranreicht. Für Teilfläche F3 muss daher von ei-

nem hohen artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial ausgegangen werden. 

F2 

F1 

F3 
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Fläche WEA-empfindliche Arten, 

Artenschutzrechtlicher Konflikt 

Risiko 

Teilflächen 

G Kiebitz (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes G konnten zwei Kiebitzbruten nach-

gewiesen werden. Eine Brut liegt mit mind. 380 m nordwestlich der Teilfläche G2 

und somit außerhalb der artspezifischen Meidedistanz von 100 m. Artenschutz-

rechtliche Konflikte sind daher für dieses Brutpaar nicht erkennbar. 

Ein Kiebitzpaar wurde jedoch auf der Teilfläche G2 erfasst, sodass eine Beein-

trächtigung der Art nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

Voraussichtlich sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (M2 oder M3 Entwick-

lung und Pflege von Habitaten im Grünland bzw. Optimierung von Ackerstandor-

ten) notwendig, um das Zulassungshindernis überwinden zu können. Aufgrund 

der geringen Anzahl der Brutpaare wird davon ausgegangen, dass die ökologi-

sche Funktion der Fortpflanzungsstätte durch entsprechende CEF-Maßnahmen 

gesichert werden kann. 

G1 

G2 

H Kiebitz (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes H konnten 17 Kiebitzbruten nachgewie-

sen werden. Sämtliche Bruten wurden außerhalb der artspezifischen Meidedistanz 

von 100 m erfasst. Artenschutzrechtliche Konflikte sind daher für diese Brutpaare 

zurzeit noch nicht erkennbar. 

Im Umfeld der beiden Teilflächen H1 und I1 wurden jedoch insgesamt 30 Brutpaare 

erfasst. In diesen UG liegen somit etwa 1/3 des Kiebitz-Bestandes in Bielefeld (Ge-

samtbestand 2013: 34 Brutpaare; vgl. PÜSCHEL-WIELING & WALTER, 2014). 

Zieht man zudem in Betracht, dass inzwischen etwa 80 % der Kiebitze in NRW auf 

Ackerflächen brüten und der Bruterfolg bzw. die Wahl des Brutplatzes stark von der 

Bewirtschaftungsintensität und –form abhängt (LANUV NRW, 2014), ist es wahr-

scheinlich, dass sich die Lage der jeweiligen Brutkolonien zukünftig anpasst und 

sich dementsprechend kleinräumig verlagern wird. In der Teilfläche H1 kann es zu 

einer möglichen Betroffenheit von dem, für das Stadtgebiet bedeutendsten Kiebitz-

lebensraum kommen (etwa 1/3 des Gesamtbestandes, s.o.). Somit sind auch Aus-

wirkungen auf die regionale Population zu erwarten. Aufgrund der hohen Brutdichte 

des Kiebitzes besteht ein hohes artenschutzrechtliches Konfliktrisiko.  

H1 

 Großer Brachvogel (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes H konnten 2 Brutpaare des Großen 

Brachvogels nachgewiesen werden. Die Teilfläche befindet sich etwa 150 m 

zum Brutpaar und somit innerhalb der artspezifischen Meidedistanz von 500 m.  

Nach Angaben von GRÜNEBERG & SUDMAN et al. (2013) liegt der Brutbestand der 

Art im gesamten Stadtgebiet von Bielefeld bei lediglich einem Brutpaar (MTB 

4016/2). Im Übergang zum Gemeindegebiet Steinhagen liegt der Brutbestand 

hingegen bei 4 – 7 Brutpaaren (MTB 4016/1, ebd.). Es handelt sich demnach, 

ähnlich wie beim Kiebitz, ebenfalls um eine regional bedeutsame Brutkolonie. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der hohen Bedeutung 

der Fläche H1 für die regionale (Großer) Brachvogelpopulation, ein hohes arten-

schutzrechtliches Konfliktrisiko für eben diese Teilfläche besteht.  

H1 

 Baumfalke (Kollision) 

Der erfasste Horst des Baumfalken liegt etwa 150 m nördlich der Teilfläche H1. 

Die Art wird in der Literatur als kollisionsgefährdet gehandelt. Die Länderarbeits-

gemeinschaft der Vogelschutzwarten empfiehlt einen Abstand von 1.000 m zu 

Horsten einzuhalten (LAG-VSW, 2007). In der aktuellen Literatur wurde auf eine 

Abstandsempfehlung in Bezug auf den Baumfalken verzichtet (MKULNV & 

LANUV, 2013; NLT, 2014). 

Da die genannte Teilfläche in unmittelbarer Nähe zu einem Brutrevier liegt, kann 

eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos nicht ausgeschlossen werden. 

H1 
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Fläche WEA-empfindliche Arten, 

Artenschutzrechtlicher Konflikt 

Risiko 

Teilflächen 

I Kiebitz (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes I konnten 13 Kiebitzbruten nachge-

wiesen werden. Bis auf ein Brutpaar wurden alle Bruten außerhalb der artspezi-

fischen Meidedistanz von 100 m erfasst. Artenschutzrechtliche Konflikte sind 

daher für dieses Brutpaare zurzeit noch nicht erkennbar. 

Im Umfeld der beiden Teilflächen H1 und I1 wurden jedoch insgesamt 30 Brutpaare 

erfasst. In diesen UG liegen somit etwa 1/3 des Kiebitz-Bestandes in Bielefeld (Ge-

samtbestand 2013: 34 Brutpaare; vgl. PÜSCHEL-WIELING & WALTER, 2014). 

Zieht man zudem in Betracht, dass inzwischen etwa 80 % der Kiebitze in NRW auf 

Ackerflächen brüten und der Bruterfolg bzw. die Wahl des Brutplatzes stark von 

der Bewirtschaftungsintensität und –form abhängt (LANUV NRW, 2014), ist es 

wahrscheinlich, dass sich die Lage der jeweiligen Brutkolonien zukünftig anpasst 

und sich dementsprechend kleinräumig verlagern wird. In der Teilfläche I1 kann es 

zu einer möglichen Betroffenheit von dem, für das Stadtgebiet bedeutendsten 

Kiebitzlebensraum kommen (etwa 1/3 des Gesamtbestandes, s.o.) und somit auch 

auf die regionale Kiebitz-Population. 

Aufgrund der hohen Brutdichte des Kiebitzes besteht ein hohes artenschutzrechtli-

ches Konfliktrisiko. Der Umfang für möglicherweise durchzuführende Ausgleichs-

maßnahmen (M2 oder M3, Entwicklung und Pflege von Habitaten im Grünland bzw. 

Optimierung von Ackerstandorten) kann aufgrund der dortigen hohen Brutpaardich-

te voraussichtlich nur mit sehr hohem Aufwand oder gar nicht überwunden werden. 

Vergleichbar großräumige Offenlandbereiche und in Teilbereichen feuchte Land-

schaftsbereiche sind im Stadtgebiet von Bielefeld kaum zu finden. 

I1 

 Großer Brachvogel (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes I konnte ein Brutpaar des Großen 

Brachvogels nachgewiesen werden. Die Teilfläche befindet sich etwa 340 m 

zum Brutpaar und somit innerhalb der artspezifischen Meidedistanz von 500 m.  

Nach Angaben von GRÜNEBERG & SUDMAN et al. (2013) liegt der Brutbestand der 

Art im gesamten Stadtgebiet von Bielefeld bei lediglich einem Brutpaar (MTB 

4016/2). Im Übergang zum Gemeindegebiet Steinhagen liegt der Brutbestand 

hingegen bei 4 – 7 Brutpaaren (MTB 4016/1, ebd.). Es handelt sich demnach, 

ähnlich wie beim Kiebitz, ebenfalls um eine regional bedeutsame Brutkolonie. 

Mögliche Beeinträchtigungen wären auch bei dieser Art mit Auswirkungen auf 

die regionale (Großer) Brachvogel-Population verbunden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der hohen Bedeutung 

der Fläche I1 für die regionale (Großer) Brachvogelpopulation, ein hohes arten-

schutzrechtliches Konfliktrisiko für eben diese Teilfläche besteht. Der Umfang für 

möglicherweise durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen kann aufgrund des 

großen Flächenbedarfs von 10 – 15 ha voraussichtlich nur mit sehr hohem Auf-

wand oder gar nicht überwunden werden. Vergleichbar großräumige Offenlandbe-

reiche und in Teilbereichen feuchte Landschaftsbereiche sind im Stadtgebiet von 

Bielefeld kaum zu finden. 

H1 

J Kiebitz (Meideverhalten) 

Im Untersuchungsgebiet des Suchraumes J konnten zwei Kiebitzbruten nach-

gewiesen werden. Beide Bruten liegen jedoch mit etwa 500 m bzw. 1.000 m weit 

außerhalb der artspezifischen Meidedistanz von 100 m. Artenschutzrechtliche 

Konflikte sind daher nicht erkennbar. 

J1 
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Fläche WEA-empfindliche Arten, 

Artenschutzrechtlicher Konflikt 

Risiko 

Teilflächen 

 Rotmilan (Kollision) 

Die Teilfläche J1 grenzt unmittelbar (50 m) nördlich zu einem erfassten Rotmi-

lanhorst aus 2014 und 2015 an und wird daher vollständig vom empfohlenen 

Abstandsbereich von 1.000 m überlagert.  

Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann für die Teilfläche daher nicht aus-

geschlossen werden. 

J1 – J2 

 

Unter Berücksichtigung der in Tab. 10 genannten Bewertungskriterien und Risiken in Be-

zug auf die Ergebnisse der avifaunistischen Kartierungen bzw. Nachweise aus 2015 erge-

ben sich für das Stadtgebiet von Bielefeld Bereiche, die sich aus artenschutzrechtlicher 

Sicht für die Ausweisung als Windvorrangzone im FNP nicht eignen bzw. die mit einem 

hohen artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial belegt sind. Anlage 3 zeigt die flächenbezo-

gene Bewertung der ermittelten Potenzialflächen. 

7. Zusammenfassung 

Auf der Grundlage der für den Wirkraum ausgewerteten Daten kommt der vorliegende Ar-

tenschutzbeitrag zu dem Ergebnis, dass für Teilflächen der im Zuge der 230. FNP-

Änderung vorgesehenen Ausweisung von Konzentrationszonen erhebliche artenschutz-

rechtliche Konflikte erwartet werden müssen, die sich ggf. auch im Zuge der nachfolgenden 

Genehmigungsplanung nach BImSchG nicht vollständig ausschließen lassen. Ebenso las-

sen sich aber auch zum jetzigen Zeitpunkt Bereiche herausstellen, die lediglich ein gerin-

ges artenschutzrechtliches Konfliktrisiko aufweisen. 

Eine abschließende artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt auf dieser Planungsebene des 

Flächennutzungsplanes jedoch nicht (Schifferdecker, 2014). Sie ist der weiteren Konkreti-

sierung der Planung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

Die im Zuge des vorliegenden Artenschutzbeitrages ermittelten Konflikte können voraus-

sichtlich durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnah-

men weiter gemindert werden. Es liegen jedoch Anhaltspunkte vor, dass sich Verbotstat-

bestände kaum oder nur mit einem hohen Aufwand vermeiden lassen.  
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Der Artenschutzbeitrag kommt zu folgendem Ergebnis: 

Vereinbarkeit mit den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen (§ 44 BNatSchG) 

 

geringes Konfliktrisiko  

Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusammenhang 
mit gefährdeten Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL liegen derzeit nicht vor.  
Gem. § 44 BNatSchG ist mit keinen Verbotstatbeständen zu rechnen. 

 

Teilflächen: A 5, D1, E1, F2, G1 

 

mittleres Konfliktrisiko 

Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusam-
menhang mit gefährdeten Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL vor.  

Die Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG können voraussichtlich durch die genannten CEF-
Maßnahmen M1, M2 oder M3 vermieden werden. Oder die ermittelten Anhaltspunkte möglicher 
Kollisionsrisiken sind räumlich nicht soweit zu fixieren, als dass grundsätzlich ein signifikant er-
höhtes Kollisionsrisiko unterstellt werden muss. 

Für ein konkretes Vorhaben ist im nachfolgenden Zulassungsverfahren unter Beachtung des 
Artenspektrums und der Wirkfaktoren eine vertiefende artenschutzrechtliche Betrachtung durch-
zuführen.  

 

Teilflächen: A1, A2, F1, G2 

 hohes Konfliktrisiko 

Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG vor, welche kaum oder nur mit hohen Aufwand vermieden werden können. 

Im Einzelfall können die Konflikte zwar durch die CEF-Maßnahmen M1 - M3 lösbar sein, die 
Auslösung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG ist derzeit jedoch wahrscheinlich. 

 

Teilflächen: A3, A4, B1, C1, F3, H1, I1, J1, J2 

 

Für folgende WEA-empfindliche Arten wurde ein hohes Konfliktrisiko ermittelt: 

 Baumfalke (Kollision) 

 Uhu (Kollision) 

 Rotmilan/ Schwarzmilan (Kollision) 

 Großer Brachvogel (Meideverhalten/ mögliche Beeinträchtigung der regionalen Population) 

 Kiebitz (Meideverhalten/ mögliche Beeinträchtigung der regionalen Population) 

Für die Fledermäuse sind voraussichtlich auf allen Standorten Abschaltungen zu bestimm-

ten Zeiten und ein Gondelmonitoring notwendig. Im Bereich der Suchräume A, B, C, D, E, 

G und J wurde eine mittlere bzw. eine hohe Konfliktschwere ermittelt. Daher ist hier vo-

raussichtlich mit einer umfassenden Abschaltung, d.h. vom 01.04. bis 31.10. auszugehen. 

In den Suchräumen F, H und I wurde eine geringe Konfliktschwere ermittelt. Daher ist hier 

voraussichtlich mit einer reduzierten Abschaltung, d.h. vom 01.04. bis 30.04. und 15.07. bis 

31.10. auszugehen9. 

                                                   
9  Es bleibt darauf hinzuweisen, dass durch die erforderlichen Abschaltzeiten bis zu etwa 2 % des Jahresertrages 

der installierten WEA ausbleiben können (vgl. Ziff. 4.1). 
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Durch projektspezifische Maßnahmen (z. B. Optimierung der Projektgestaltung, insbesonde-

re Meidung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (= Brut- oder Rastplatznahe Aktivitätszen-

tren) der WEA-empfindlichen Arten, optimierte Aufstellung der einzelnen Anlagen oder Bau-

zeitenbeschränkungen können artenschutzrechtliche Konflikte gegebenenfalls vermieden 

werden. So ist eine Bauzeitenbeschränkung auf Zeiten außerhalb des allgemeinen Brutzeit-

raums in der Regel notwendig, um Tötungen oder erhebliche Störungen zu vermeiden. 

Im Einzelfall ist es möglich, dass sich durch detaillierte Untersuchungen gemäß dem Leitfa-

den „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) abweichende Betroffenheiten erge-

ben. Auch können sich im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens bau- und anla-

gebedingte Betroffenheiten für einzelne, auch nicht als WEA-empfindlich geltende und hier 

betrachtete Arten ergeben. Diese sind jedoch im Regelfall durch geeignete Maßnahmen 

vermeidbar bzw. ausgleichbar. Der Artenschutzbeitrag ist dann entsprechend zu ergänzen. 

Zum Vorkommen weiterer planungsrelevanter Tierartengruppen (z. B. Amphibien, Repti-

lien, Schmetterlinge, Weichtiere, Käfer, Libellen, Spinnen, etc.) und Pflanzenarten ergibt 

entweder die Auswertung des „Informationssystems geschützte Arten“ des LANUV keine 

Hinweise oder es fehlen entsprechende artspezifische Biotopstrukturen im Wirkraum oder 

es sind keine negativen Auswirkungen mit dem Vorhaben auf diese Arten verbunden. 

Die übrigen in Nordrhein-Westfalen vorkommenden europäischen Arten, die nicht zur Gruppe 

der planungsrelevanten Arten gehören, wurden grundsätzlich nicht näher betrachtet. Bei 

diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass wegen ihrer Anpassungs-

fähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes (z. B. „Allerweltsarten“) bei vor-

habenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird. 

 

Herford, im Januar 2016 

 

Der Verfasser 
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Anlage 1 – Planungsrelevante und WEA-empfindliche Arten der Messtischblätter * 

Wissenschaftlicher  

Name 

Deutscher  

Name 
Status 

EHZ in  

NRW (KON) 

EHZ in  

NRW (ATL) 

WEA-empfindlich 

nach Leitfaden 

„WEA und Arten-

schutz“ 

Säugetiere 

   

 

 Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus A.v. G↓ G↓ x 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus A.v. S↑ S↑ 

 Myotis brandtii Große Bartfledermaus A.v. U U  

Myotis dasycneme Teichfledermaus A.v. G G 

 Myotis daubentonii Wasserfledermaus A.v. G G  

Myotis myotis Großes Mausohr A.v. U U 

 Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus A.v. G G  

Myotis nattereri Fransenfledermaus A.v. G G  

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler A.v. U U x 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler A.v. G G x 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus A.v. G G x 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus A.v. G G  

Plecotus auritus Braunes Langohr A.v. G G  

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus A.v. G G  

     

Vögel 

    Accipiter gentilis Habicht s.b. G G↓  

Accipiter nisus Sperber s.b. G G  

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger s.b. G G  

Alauda arvensis Feldlerche s.b. U↓ U↓  

Alcedo atthis Eisvogel s.b. G G  

Anthus trivialis Baumpieper s.b. U U  

Ardea cinerea Graureiher s.b. U G  

Asio otus Waldohreule s.b. U U  

Athene noctua Steinkauz s.b. S G↓  

Bubo bubo Uhu s.b. G G x 

Buteo buteo Mäusebussard s.b. G G  

Charadrius dubius Flussregenpfeifer s.b. U   

Ciconia nigra Schwarzstorch s.b. G  x 

Circus aeruginosus Rohrweihe s.b.  U x 

Corvus frugilegus Saatkrähe s.b. G G  

Coturnix coturnix Wachtel s.b.  U x 

Crex crex Wachtelkönig s.b. S  x 

Cuculus canorus Kuckuck s.b. U↓ U↓  

Delichon urbica Mehlschwalbe s.b. U U  

Dendrocopos medius Mittelspecht s.b.  G  

Dryobates minor Kleinspecht s.b. G U  
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Wissenschaftlicher  

Name 

Deutscher  

Name 
Status 

EHZ in  

NRW (KON) 

EHZ in  

NRW (ATL) 

WEA-empfindlich 

nach Leitfaden 

„WEA und Arten-

schutz“ 

Dryocopus martius Schwarzspecht s.b. G G  

Falco peregrinus Wanderfalke s.b. U↑ G x 

Falco subbuteo Baumfalke s.b. U U x 

Falco tinnunculus Turmfalke s.b. G G  

Hirundo rustica Rauchschwalbe s.b. U↓ U  

Lanius collurio Neuntöter s.b. G↓   

Locustella naevia Feldschwirl s.b. U   

Lullula arborea Heidelerche s.b.  U  

Luscinia megarhynchos Nachtigall s.b. U G  

Milvus milvus Rotmilan s.b. U S x 

Numenius arquata Großer Brachvogel s.b.  U x 

Passer montanus Feldsperling s.b. U U  

Perdix perdix Rebhuhn s.b. S   

Pernis apivorus Wespenbussard s.b. U U  

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz s.b. U U  

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger s.b. G U  

Scolopax rusticola Waldschnepfe s.b. G G  

Streptopelia turtur Turteltaube s.b. U↓ S  

Strix aluco Waldkauz s.b. G G  

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher s.b. G G  

Tyto alba Schleiereule s.b. G G  

Vanellus vanellus Kiebitz s.b. S U↓ x 

     

Amphibien 

    Pelobates fuscus Knoblauchkröte A.v. 

 

S 

 Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch A.v. 

 

G 

 Triturus cristatus Kammmolch A.v. U G  

Hyla arborea Laubfrosch A.v. U   

      

Reptilien 

   Lacerta agilis Zauneidechse A.v. G G  

     

* MTB 3816/4, 3916/2, 3917/1 – 4, 4016/1 – 2, 4017/2 – 3 

Quelle: http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt 

Einstufung WEA-empfindlich: MKULNV / LANUV, 2013 

Abkürzungen 

EHZ = Erhaltungszustand / ATL = Atlantische Region / G = günstig / U = unzureichend / S = schlecht 

↓ = sich verschlechternd / ↑ = sich verbessernd  

A.v. = Art vorhanden / s.b. = sicher brütend 

Stand 09.10.2014 






























































